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Datum Gremium Status Zustandigkeit
24.11.2025 Senat Nichtéffentlich zur Senatsberatung
25.11.2025 Hauptausschuss Offentlich zur Vorberatung
27.11.2025 Burgerschaft der Hansestadt Libeck Offentlich zur Entscheidung
01.12.2025 Bauausschuss Offentlich zur Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

1.

Fur den Bebauungsplan 32.07.00 — Fischereihafen/Baggersand, Teilbereich West — wird
gemall § 214 Abs. 4 BauGB ein erganzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern
durchgefiihrt. Hierzu wird der Bebauungsplan in Teil B — Text — redaktionell um einen
Hinweis auf die mdgliche Einsichtnahme in DIN- und anderen Normen erganzt. Die Be-
grindung zum Bebauungsplan wird klarstellend in der Form erganzt, dass es sich bei der
vorgenommenen Gliederung des Gewerbegebietes hinsichtlich des Emissionsverhaltens
der Betriebe nicht um eine reine planinterne Gliederung gemaf § 1 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2
BauNVO handelt, sondern um eine dartberhinausgehende Gliederung auf Gemeinde-
ebene auf der Grundlage von § 1 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Nr. 2 BauNVO. Zudem
werden in der Begrindung die Rechenmethode zur Verteilung der je Quadratmeter Be-
triebsflache festgesetzten Emissionskontingente (hier festgesetzt als immissionswirksa-
me flachenbezogene Schallleistungspegel) sowie die fir die Berechnung mal3geblichen
Immissionsorte dargelegt.

Auf Grund des § 10 Abs. 1 BauGB sowie nach § 86 der Landesbauordnung wird der Be-
bauungsplan 32.07.00 — Fischereihafen/Baggersand, Teilbereich West — in der vorlie-
genden, gegenuber dem Satzungsbeschluss vom 04.03.2008 um den Hinweis auf die
mdgliche Einsichtnahme in DIN-Normen ergéanzten, im Ubrigen aber unveranderten Fas-
sung (Anlage 1) erneut als Satzung beschlossen. Die zugehdérige Begriindung wird in der
vorliegenden, gegenuber dem Satzungsbeschluss vom 04.03.2008 erganzten Fassung
(Anlage 4, Erganzungen siehe dort auf Seite 6 f. und im Plananhang) gebilligt.

Im Zusammenhang mit der im Bebauungsplan 32.07.00 enthaltenen gebietslibergreifen-
den emissionsbezogenen Gliederung des Gewerbegebietes nach § 1 Abs. 4 Satz 2
BauNVO wird klarstellend beschlossen, dass das im Bebauungsplan 23.07.00 — Rog-
genhorst/Hofkamp —schrankte Gewerbegebiet auch kiinftig nicht durch die Festsetzung
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von Emissionskontingenten oder durch sonstige emissionsbeschrankende Regelungen
der im Gewerbe_gebiet zuldssigen Gewerbebetriebe eingeschrankt werden soll.

4. Der Bereich Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, den erneuten Beschluss des
Bebauungsplanes durch die Burgerschaft gemafs § 10 Abs. 3 BauGB ortstiblich bekannt
zu machen. Dabei soll darauf hingewiesen werden, dass der durch das ergdnzende Ver-
fahren nach § 214 Abs. 4 BauGB geheilte Bebauungsplan 32.07.00 rickwirkend zum
17.12.2008 (Tag des Inkrafttretens des Bebauungsplans in der urspriinglichen Fassung)
in Kraft gesetzt wird.

Verfahren:

Die Durchfuhrung eines erganzenden Verfahrens nach § 214 Abs. 4 BauGB zur Behebung
von Fehlern des Bebauungsplans 32.07.00 wurde mit dem Bereich Recht abgestimmt.

Eine Beteiligung anderer Bereiche ist nicht erforderlich, da der bereits am 04.03.2008 als Sat-
zung beschlossene Bebauungsplan durch das ergdnzende Verfahren inhaltlich nicht geandert
wird. Die Erganzung eines Hinweises stellt keine substanziell inhaltliche Anderung des Be-
bauungsplanes dar.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen Ja

gem. § 47 f GO ist erfolgt: X | Nein- Begrindung:
Die Behebung von Fehlern eines Bebau-
ungsplans auf der Grundlage von § 214
Abs. 4 BauGB erfolgt ohne erneute Beteili-
gung der Offentlichkeit. Insofern wird auch
keine erneute Beteiligung von Kindern und
Jugendliche durchgefihrt.

Die Malinahme ist: neu

freiwillig

X | vorgeschrieben durch:
BauGB

Finanzielle Auswirkungen: Ja
X | Nein

Auswirkung auf den Klimaschutz: X | Nein
Ja — Begriindung:
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Begrindung der Nichtoffentlichkeit
gem. § 35 GO:

Begriindung:

Es wird eine Austauschvorlage eingebracht, da sich in Anlage 1 ein redaktioneller Zeichen-
fehler eingeschlichen hatte, der nun beseitigt wurde. Inhaltlich ist die Vorlage unverandert
geblieben.

Fir den Bebauungsplan 32.07.00 wurde bereits im Januar 2025 ein Verfahren zur Heilung
des Bebauungsplans gemal § 214 Abs. 4 BauGB durchgefihrt (siehe VO/2024/13781).

Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat im Rahmen eines Normenkontrollverfahrens zum
Bebauungsplan 32.07.00 am 22.07.2025 geurteilt, dass mit den im Rahmen des durchge-
fuhrten Heilungsverfahrens vorgenommenen Erganzungen der Begrindung zwar offensicht-
liche Mangel des Bebauungsplans beseitigt wurden, der am 30.01.2025 erneut als Satzung
beschlossene Bebauungsplan jedoch weiterhin an bisher nicht erkannten formellen und ma-
teriellen Mangeln leidet. Aufgrund durchgreifender materieller Mangel hat das OVG den Be-
bauungsplan 32.07.00 fur unwirksam erklart.

Im Einzelnen hat das OVG folgende Mangel gertgt:

¢ Die festgesetzten immissionswirksamen flachenbezogenen Schallleistungspegel sind
aufgrund fehlender Angaben der Immissionsorte, die der Larmkontingentierung zu-
grunde liegen und die fiir die Berechnungen zur Einhaltung der Larmkontingente fir
einzelne Vorhaben im Baugenehmigungsverfahren maf3geblich zu berlcksichtigen
sind, zu unbestimmt.

o Es fehlt an einer konkreten Aussage, welches Gewerbegebiet innerhalb des Gemein-
degebiets im Zusammenhang mit der vorgenommenen plangebietsubergreifenden
Gliederung des Bebauungsplans 32.07.00 nach § 1 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Nr. 2
BauNVO auch kunftig die Funktion eines Erganzungsgebietes ibernehmen soll, d. h.
dessen Festsetzung eines Gewerbegebietes ohne Emissionsbeschrankung auch zu-
kunftig dauerhaft beibehalten werden soll.

e Das Fehlen eines Hinweises auf die mogliche Einsichtnahme in DIN-Normen

Das OVG Schleswig hat in seiner Urteilsbegriindung aber auch dargelegt, dass der Bebau-
ungsplan 32.07.00 unter Berlcksichtigung der mit der (versuchten) Heilung vom 30.01.2025
vorgenommenen Erganzungen der Begrindung neben den vorgenannten verbliebenen
Mangeln keine weiteren Mangel aufweist.

Damit hat das Gericht zugleich den Weg aufgezeigt, dass eine abschlieRende Heilung des
Bebauungsplans 32.07.00 bei Behebung der verbliebenen Mangel moglich ist.

Da mit dem Urteil des OVG Schleswig vom 22.07.2025 die Unwirksamkeit des Bebauungs-
plans 32.07.00 vom 04.03.2008, der nach Durchfihrung eines erganzenden Verfahrens am
30.01.2025 erneut als Satzung beschlossen worden war, festgestellt worden ist, und die aus
der Anlage 4 zur VO/2024/13781 ersichtlichen mit den nunmehr vorgenommenen Er-
ganzungen der Begrindung im Zusammenhang stehen, werden mit der nun angestrebten
abschlielienden Heilung nach § 214 Abs. 4 BauGB samtliche gegentiber der am 04.03.2008
beschlossenen Fassung vorgenommenen Erganzungen der Bebauungsplanbegrindung als
Anderung kenntlich gemacht (siehe Anlage 4).

Im Zusammenhang mit der vorgenommenen baugebietsiibergreifenden Gliederung des Ge-
werbegebietes wird nunmehr klarstellend ein Baugebiet im Geltungsbereich des Bebau-
ungsplans 23.07.00 — Roggenhorst/Hofkamp - benannt, das als Gewerbegebiet ohne Emis-
sionsbeschrankung auch kinftig die Funktion eines Erganzungsgebietes ibernehmen soll
(siehe Beschlusspunkt 3). Das in diesem Bebauungsplan festgesetzte hinsichtlich des Emis-
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sionsverhaltens uneingeschrankte Gewerbegebiet soll auch kinftig nicht durch die Festset-
zung von Emissionskontingenten oder durch sonstige Emissionsbeschranken der in dem
Gebiet zulassigen Gewerbebetriebe eingeschrankt werden.

Wie bereits in der Beschlussvorlage aus dem Januar 2025 dargelegt, kann gemaf} Recht-
sprechung eine unwirksame planinterne Gliederung eines Gewerbegebietes in einem ergan-
zenden Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB in eine plangebietsiibergreifende Gliederung
nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO ,umgewidmet‘ werden. Eine erneute Offentlichkeitsbeteili-
gung bedarf es dafir nicht (OVG Niedersachsen, Urteil vom 15.11.2018 — 1 KN 29/17).

Zur Behebung der vorangehend dargelegten Mangel des Bebauungsplans 32.07.00 wird ein
erganzendes Verfahren durchgefihrt. GemaR § 214 Abs. 4 BauGB kann der Bebauungsplan
nach dem erneuten Satzungsbeschluss mit der Bekanntmachung rickwirkend in Kraft ge-
setzt werden.

Zu der vorgenommenen Ergénzung der Begriindung und der textlichen Festsetzungen siehe
Anlage 3, Seite 5 und Anlage 4, S.6 f.

Anlagen:

Anlage 1 Bebauungsplan 32.07.00, Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss (Plano-
riginal)

Anlage 2 Teil A - Planzeichnung mit Legende (DIN-A3-Druckfassung, unverandert)

Anlage 3 Teil B - Text (DIN-A4-Druckfassung mit Kenntlichmachung des erganzten
Hinweises)

Anlage 4 Begrindung zum Bebauungsplan 32.07.00, Fassung zum erneuten Sat-
zungsbeschluss (mit Kenntlichmachung der textlichen Ergdnzungen)

Senatorin Joanna Hagen
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32.07.00 TEILBEREICH WEST - FISCHEREIHAFEN / BAGGERSAND
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Anschluf®
B-Plan 31.10.01

Plangrundlage:
Auszug aus der DGK 5, 2004

Datengrundlage ALK, 2004
Herausgeber: ~ Vermessungs - und
Katasterverwaltung Schleswig-Holstein
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ZEICHENERKLARUNG

Signaturen gemaR der Verordnung lber die Ausarbeitung der Bauleitpléane
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90)

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§1 bis 11 BauNVO)

G Gewerbegebiete (§ 8 BauNVO)

(e) eingeschrankt durch einen max. Schallleistungspegel

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

0,60 Grundflachenzanhl

(1,2) GeschoRflachenzahl

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

——-——- — Baugrenze (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise

4. Verkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA StraBenverkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Strallenbegrenzungslinie auch gegeniber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung
(89 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

I:I Sondertrasse fiir OPNV / GroRraum-/ Schwerlasttransporte / Feuerwehr

5. Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

privat

O Dauerkleingérten (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
offentl./privat
- Parkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,

zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

I T T ITH

I Umgrenzung von Flachen fir Malinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur
IEI und Landschaft (§9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

COOOY Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

OO0 OoQg (Hecken - siehe textliche Festsetzungen)  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und Abs. 6 BauGB)

7. Sonstige Planzeichen

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des MalRes
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (z.B. § 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO )

Abgrenzung unterschiedlicher Schalleistungspegel

9000
—o—C8—
Schalleistungspegel tags/nachts

i D i Umgrenzung von Flachen fiir Nebenanlagen, Stellplatze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
! Gemeinschaftsstellplatzanlage (GSt) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

T Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

X XX Umgrenzung der fiir bauliche Nutzungen vorgesehenen Flachen, deren Bdden erheblich mit

X X X umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind
= X X H Umgrenzung der fiir bauliche Nutzungen vorgesehenen Flachen, deren Boden in Verdacht stehen
H w w H erheblich mit umweltgefahrdenden Stoffen belastet sind

7. Hinweise und nachrichtliche Ubernahmen

. Jagdraum fir Fledermause, potenzielle
Wochenstube von Baumflederméausen

Richtfeuer "Siechenbucht"

PLANZEICHEN OHNE NORMCHARAKTER

e O Flurstiicksgrenzen (vorhanden)
—X—O0— klinftig entfallende Flurstiicksgrenze
_ Flurgrenzen

—= Flurstiicksnummern

vorhandene Bebauung

%( kiinftig entfallende Bebauung

kiinftig entfallende Objekte

Hdhe iber NN
7.0 Angaben in Meter

0000000
Grundstiicksgrenze neu (Beispiel /in Aussicht genommen)

STRASSENPROFIL

SCHNITT A - A
Travemunder LandstralRe

G P/B F P/B GIR
[ I [ I
2.00 ! 2.50 6.50 1|, 2.50 1|, 3.00
16.50

F=Fahrbahn, G=Gehweg, M=Mulde, P/B=Parken/Baume, B=Baumreihe,
G+R=Geh-u. Radweg, S=Seitenstreifen, VG=Verkehrsgriin

TEIL B - TEXT

_ -

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

5.2

5.3

5.4

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung
Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-1 sind nur Nutzungen zulassig, die auf Wassersport und
Hafen bezogenen sind. Die zulassigen Wassersport und Hafen bezogenen Nutzungen sind:
- Stellplatzflachen
- Lagerplatze
(§ 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)
Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-2 sind nur auf Wassersport bezogene Gewerbebetriebe
zulassig. Die zulassigen Wassersport bezogenen Gewerbebetriebe bzw. Betriebszweige sind:
- Yacht- bzw. Sportboothafen bezogene Gewerbebetriebe sowie Bliro- und Geschéaftshduser
entsprechend dem folgenden Nutzungskatalog:
- Segelmacherei
- Mastbaubetriebe
- Bootsausrister
- Bootselektronik
- Yachtservice
- Yachtcharter
- Mitsegelzentralen
- Segel- und Motorbootvereine
- Sportboot- und. Segelschulen
- Yachtversicherungen
- Schank- und Speisewirtschaften bzw. Gastronomiebetriebe
- Bootslagerplatze / -hallen
- Bootswerften, Yachtbau- und Reparaturbetriebe
- Anlagen fir wassersportliche Zwecke
Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulassig, wenn im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen wird, das sie sich nicht storend auf die 0. g. Betriebe bzw. Nutzungen auswirken
(§ 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)
Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-3 sind nur auf Wassersport und Tourismus bezogene
Gewerbebetriebe zulassig. Die zulassigen Wassersport und Tourismus bezogenen
Gewerbebetriebe bzw. Betriebszweige sind:
- Yacht- bzw. Sportboothafen und Tourismus bezogene Gewerbebetriebe sowie Blro- und
Geschaftshauser entsprechend dem folgenden Nutzungskatalog:
- Segelmacherei
- Mastbaubetriebe
- Bootsausrister
- Bootselektronik
- Yachtservice
- Yachtcharter
- Mitsegelzentralen
- Segel- und Motorbootvereine
- Sportboot- und. Segelschulen
- Yachtversicherungen
- Gewerbliche Ferienbeherbergung
- Touristinformation
- Reiseblros
- Schank- und Speisewirtschaften bzw. Gastronomiebetriebe
- Hotels
- Bootslagerhallen
- Bootswerften, Yachtbau- und Reparaturbetriebe
- Anlagen fur wassersportliche Zwecke
Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulassig, wenn im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen wird, das sie sich nicht stdrend auf die o. g. Betriebe bzw. Nutzungen auswirken.
(§ 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-4 sind nur auf Wassersport bezogene Gewerbebetriebe
zulassig. Die zulassigen Wassersport bezogenen Gewerbebetriebe bzw. Betriebszweige sind:
- Yacht- bzw. Sportboothafen bezogene Gewerbebetriebe entsprechend dem folgenden
Nutzungskatalog:
- Segelmacherei
- Mastbaubetriebe
- Yachtservice
- Bootslagerflachen / -hallen
- Bootswerften, Jachtbau- und Reparaturbetriebe
Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulassig, wenn im Baugenehmigungsverfahren
nachgewiesen wird, das sie sich nicht storend auf die 0. g. Betriebe bzw. Nutzungen auswirken
(§ 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)
In Gewerbegebieten GE(e)-1 bis GE(e)-4 sind nur solche Betriebe zulassig, die die in der
Planzeichnung festgesetzten max. zulassigen immissionswirksamen flachenbezogenen
Schalleistungspegel "LW" nicht iberschreiten. (§ 1 (4) BauNVO)
In den Gewerbegebieten GE(e)-1, GE(e)-2 und GE(e)-4 sind die Ausnahmen gemaR § 8 (3)
BauNVO nicht zugelassen.
Im Gewerbegebiet GE(e)-3 sind die Ausnahmen gemaR § 8 (3) Nr.3 BauNVO nicht zugelassen.

MaR der baulichen Nutzung
Hohe baulicher Anlagen
Innerhalb der in der Planzeichnung eingetragenen Sichtwinkel der Richtfeuerachse der Unter-
und Oberfeuer Siechenbucht dirfen die Gebaudehdhen einschliellich etwaiger Dachaufbauten
wie Schornsteine 0.a. eine Hohe von max. 15 m Uber NN nicht Gberschreiten. (§ 18 (1) BauNVO)
In dem Gewerbegebiet GE(e)-4 wird die max. Traufhohe auf 11,0 m tber NN (ca. 8,5 m Uber
Gelande) und die max. Firsthéhe auf 14,0 m tber NN (ca. 11,5 m Uber Gelénde) festgesetzt.
(§ 18 Abs. 1 BauNVO)
In den Gewerbegebieten GE(e)-2 und GE(e)-3 wird die max. Traufhdhe auf 15,0 m Uber NN
(ca. 11,0 m Uber Gelénde) festgesetzt. (§ 18 Abs. 1 BauNVO)
Bauweise
Im Gewerbegebieten GE(e)-2 bis GE(e)-4 sind bei Einhaltung seitlicher Grenzabstande
Baukorperlangen Uber 50 m zulassig. (§ 22 (4) BauNVO)
Hoéhenlage der baulichen Anlagen
Aufenthaltsrdume mussen vor Hochwasser bis 2,20 m iber NN gesichert sein. Je Wohnung muss
mindestens ein Aufenthaltsraum mind. 3,87 m tber NN bezogen auf die Oberkante des
FuBbodens liegen. (9 (3) BauGB)
MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung vom Natur und Landschaft
Auf den Flachen flr Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft mit der Bezeichnung M-1 sind der Gehdlzbestand und die Hochstauden- /
Ruderalfluren zu erhalten und der natlrlichen Sukzession zu tberlassen. Abgangige Gehdlze sind
durch standortgerechte, heimische Arten zu ersetzen. (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)
Hof, Zufahrts- und Stellplatzflachen sowie untergeordnete ErschlieRungsflachen im
Bebauungsplangebiet sind, soweit betrieblich mdglich, in wasserdurchlassiger Form mit einem
Fugenanteil von min. 20% auszubilden. Bestehende Flachen kdnnen unverandert beibehalten
werden.
Die Flachen flir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft mit der Bezeichnung M-2, nérdlich des Hafenbahnhofes sind der nattirlichen,
ungelenkten Sukzession zu Uberlassen, auf 100 m? in der Nordspitze der Flache M-2 ist eine
Initialsaat anzulegen.
Innerhalb der Flachen flr Malnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M-3, in Nienhlsen ist der Wasserlauf der Hihnerbek
offen zu legen und als nattirlich méaandrierender Bachlauf zu entwickeln. Der Bachlauf ist mit
einem naturraumtypischen Gewasserprofil und standortgemaRem Sohlsubstrat auszustatten. Im
Uferbereich ist eine Initialpflanzung mit standortgemafer Vegetation vorzunehmen.
Flachen mit Festsetzungen und Bindungen fiir Bepflanzungen
Die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Gehdlzbestande auf den Flachen mit
Pflanzbindungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgéngige Gehdlze sind durch
standortgerechte, heimische Arten zu ersetzen. (§ 9 (1) Nr. 25 b BauGB)
Auf den im Plangebiet festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte, ortstypische Baum- und Straucharten unter
Bertlicksichtigung artspezifischer Pflanzabstande zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Auf den im Plangebiet festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und
sonstigen Bepflanzungen entlang der westlichen Grenze des Gewerbegebietes GE(e)-4 zur
Kleingartenanlage ist eine 2,5 m breite mindesten 2-reihige Hecke unter Berucksichtigung
artspezifischer Pflanzabstande zu setzen und dauerhaft zu erhalten. Innerhalb der Hecke sind
min. 12 hochstammige, mittelkronige Laubbaume zu pflanzen. (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Auf den Gemeinschaftsstellplatzen sind mindestens 6 Laubb&dume pro Stellplatzanlage zu
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Entlang der Travemunder Allee ist, soweit dadurch keine vorhandenen Ver- und
Entsorgungsleitungen beeintrachtigt werden, eine Allee aus mittel- bis groRkronigen,
hochstammigen Laubbaumen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten, die Allee ist als Einfassung
der Wendeschleife fortzusetzen. Es sollen insgesamt min. 50 Bdume vorgesehen werden, die
vorhandenen Stralkenbaume sind zu integrieren.
Auf der Verkehrsinsel innerhalb der Wendeschleife sind mindestens 8 mittelkronige,
hochstdmmige Laubbdume in lockeren Gruppen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.
(§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Die Verkehrsinsel innerhalb der Wendeschleife ist mit Rasen einzusaen und als artenreiche
Wildblumenwiese analog zu der bisherigen Wildblumenwiese im Dreieck zwischen den Stralen
"Traveminder Landstrafe" und "Auf dem Baggersand" anzulegen. (§ 9 (1) Nr. 25 a BauGB)
Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten mit der Bezeichnung GFL-1 bis GFL-4 zu belastenden
Flachen dirfen nur wie folgt genutzt werden:

- durch die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt Libeck und die Versorgungstrager der

Hansestadt Lubeck flr die Verlegung und Unterhaltung von Leitungen.

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten mit der Bezeichnung GFL-5 zu belastende Flachen darf
nur wie folgt genutzt werden.

- durch die Anlieger des Grundstlickes Traveminder Landstrale 300 zu

ErschlieBungszwecken

Schallschutzmafnahmen
Zum Schutz von ausnahmsweise zulassigen Wohnnutzungen innerhalb des stdlichen Baufeldes
sind Schallschutzmafinahmen an den AuRenbauteilen gemal} DIN 4109, Larmpegelbereich Il
vorzunehmen. (§ 9 (1) Nr.24 BauGB)

Baugestalterische Festsetzungen

(§ 9 (4) BauGB, §92 Landesbauordnung fur Schl.-Holst. (LBO) vom 10.01.2000

(GVOBI. Schl.-Holst., S.203)

Werbeanlagen

Anlagen der AuBenwerbung (Eigenwerbung) sind in den Gewerbegebieten nur innerhalb der
durch Baugrenzen festgesetzten Flachen zulassig. Davon ausgenommen sind Einzelfirmen- und
Hinweisschilder bis zu einer Grolke von 6 m? und 4 m Hohe sowie Sammelhinweisschilder bis zu
einer GrolRe von 10 m? und 6 m Hohe.

1.2

1.3
1.4

1.1

Werbeanlagen, die in keinem Bezug zu dem auf dem Grundstlck befindlichen Gewerbebetrieb
stehen, sind ausgeschlossen.

Werbeanlagen durfen die jeweils gebaute Traufhohe der Gebaude nicht Uberschreiten.
Werbung in den Obergeschossen und im Attikabereich ist nur in einer Lange von max. 10 m, bei
Gebauden Uber 30 m Lange nur bis zu einer Lange von max. 1/3 der jeweiligen Fassadenlange
zulassig.

Festsetzungen mit Zuldssigkeit bis zum Eintritt bestimmter Umstande sowie
Festsetzungen, die ab dem Eintritt bestimmter Umstande unzulassig werden

(§ 9 (2) BauGB)

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-2 wird unzulassig, wenn der
Regenwassersammler in den Bereich des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes mit der Bezeichnung
GFL-3 verlegt wurde. Dann wird eine Bebauung der Flache im Rahmen einer Gewerbe-
gebietsnutzung zulassig.

Hinweis

Die der Satzung zugrundeliegeden DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen liegen
zusammen mit dem Bebauungsplan in den Raumen, in denen in den Bebauungsplan Einsicht
genommen werden kann, zur Einsicht bereit.

VERFAHRENSVERMERKE

1.

Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses des Bauaus- Lubeck, den 27.11.2008
schusses der Hansestadt Libeck vom 15.12.2003. Die ortstibliche

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck

in der Liibecker Stadtzeitung am 23.12.2003 erfolgt. Hansestadt Lubeck

Der Birgermeister

. Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit nach § 3 (1) S. 1 Fachbereich Planen und Bauen
BauGB ist vom 08.03.2004 bis einschlief3lich 23.03.2004 Bereich Stadtplanung
durchgefiihrt worden.

Im Auftrag Im Auftrag

. Die Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von
der Planung berihrt sein kdnnen, wurden gemaR §4 (1)i.V.m. § 3 gez. Boden gez. Schnabel
(1) BauGB am 21.09.2004 unterrichtet und zur Abgabe einer
Stellungnahme aufgefordert. L.S. Franz-Peter Boden Herbert Schnabel

Bausenator Bereichsleiter
. Der Bauausschuss hat am 07.11.2005 den Entwurf des Bebau-
ungsplanes mit Begriindung beschlossen und zur Auslegung
bestimmt.
. Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der Plan-

zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriindung
haben in der Zeit vom 23.11.2005 bis zum 23.12.2005 nach § 3 (2)
BauGB dffentlich ausgelegen (1. 6ffentliche Auslegung).

Die ¢ffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, am
15.11.2005 in der LUbecker Stadtzeitung ortsiiblich bekannt-
gemacht .

. Die Behoérden und sonstigen Trager offentlicher Belange, die von

der Planung berihrt sein kdnnen, wurden gemaR § 4 (2) BauGB
am 27.01.2005 und 27.10.2005 zur Abgabe einer Stellungnahmen
aufgefordert .

. Der katasteramtliche Bestand am 26.02.2008 sowie die geo-

Libeck, den 07.11.2008

metrischen Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung

werden als richtig bescheinigt. gez. Weber

L. S. Katasteramt

13.

14,

. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der &ffentlichen

Auslegung (Nr.5) geandert. Der Bauausschuss hat am 19.03.2007
den geénderten Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung
beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt.

. Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriin-
dung haben in der Zeit vom 04.04.2007 bis zum 04.05.2007
offentlich ausgelegen (2. 6ffentliche Auslegung).

Die offentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden kdnnen, am
27.03.2007 in der Libecker Stadtzeitung ortslblich bekannt
gemacht.

. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der zweiten

offentlichen Auslegung (Nr.9) ein weiteres Mal geandert.

. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde nach der 6ffentlichen

Auslegung (Nr.5) gedndert. Der Bauausschuss hat am 17.09.2007
den geanderten Entwurf des Bebauungsplanes mit Begriindung
beschlossen und zur erneuten Auslegung bestimmt.

. Der geanderte Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus der

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie die Begriin-
dung haben in der Zeit vom 26.09.2007 bis zum 05.11.2007 und
vom 21.11.2007 bis zum 21.12.2007 6ffentlich ausgelegen. (3.
offentliche Auslegung).

Die offentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, dass Stellung-
nahmen wahrend der Auslegungsfrist von allen Interessierten
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden kénnen, am

Libeck, den 27.11.2008

26.09.2007, 02.10.2007 und am 13.11.2007 in der Libecker Hansestadt Lubeck
Stadtzeitung ortsuiblich bekannt gemacht. Der Burgermeister

N Fachbereich Planen und Bauen
Die Biirgerschaft hat die Stellungnahmen der Offentlichkeit und Bereich Stadtplanung
der Behorden und sonstiger Trager 6ffentlicher Belange am Im Auftrag
04.03.2008 gepruft. Das Ergebnis wurde mitgeteilt.
Die Bliirgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der Plan- gez. Schnabel
zeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 04.03.2008 als
Satzung beschlossen und die Begriindung durch (einfachen) LS. " Herbert Schnabel

Beschluss gebilligt. Bereichsleiter

15.

(Ausfertigung) Liibeck, den 05.12.2008

Die Bebauungsplansatzung, bestehend aus der Planzeichnung
(Teil A) und dem Text (Teil B) wird hiermit ausgefertigt und ist

bekanntzumachen. gez. Saxe
L.S. Bernd Saxe
Der Birgermeister
16. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Biirgerschaft und Libeck, den 17.12.2008
die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung und zusammen- .
fassender Erklarung auf Dauer wahrend der Servicezeiten von Hansestadt Libeck
allen Interessierten eingesehen werden kann, und die iber den Der Biirgermeister
Inhalt Auskunft erteilt, sind am 16.12.2008 ortsiblich bekannt- Fachbereich Planen und Bauen
gemacht worden. In der Bekanntmachung ist auf die Mdglichkeit, Bereich Stadtplanung
eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Im Auftrag

Mangeln der Abwagung einschliellich der sich ergebenden Rechts-
folgen (§ 215 (2) BauGB) sowie auf die Moglichkeit, Entschadi-

gungsanspriiche geltend zu machen und das Erléschen dieser gez. Schnabel
Anspriche (§ 44 BauGB) hingewiesen worden.
Die Satzung ist mithin am 17.12.2008 in Kraft getreten. L.S. Herbert Schnabel

Bereichsleiter

. Fir den Bebauungsplan ist gemaR § 214 Abs. 4 BauGB ein

. Die Birgerschaft hat den Bebauungsplan, bestehend aus der

Libeck, den 20.02.2025

erganzendes Verfahren zur Behebung von Fehlern durchgefiihrt

worden. Hierzu ist die Begriindung klarstellend erganzt worden. Hansestadt Lubeck

Der Biirgermeister
Fachbereich Planen und Bauen

Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), am 30.01.2025 ohne Bereich Stadtplanung und Bauordnung

" . Im Auftrag

Anderungen gegenuber der Beschlussfassung vom 04.03.2008

erneut beschlossen und die im Verfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB

erganzte Begriindung durch Beschluss gebilligt. gez. Schréder
L.S. Karsten Schroder

Bereichsleiter

Lubeck, den 21.02.2025

. Die Bebauungsplansatzung wird hiermit (mit Erganzungen der

Verfahrensvermerke) ausgefertigt und ist bekannt zu machen.
gez. Lindenau

L.S.
Jan Lindenau
Der Burgermeister
20. Der erneute Beschluss des Bebauungsplans durch die Blrgerschaft Libeck, den 24.02.2025
und die Stelle, bei der der Plan mit Begriindung und zusammen- .
fassender Erklarung auf Dauer wahrend der Servicezeiten von Hansestadt Libeck
allen Interessierten eingesehen werden kann und die (iber den Der Burgermeister
Inhalt Auskunft erteilt, sind am 23.02.2025 ortsiiblich bekannt Fachbereich Planen und Bauen
gemacht worden. Dabei ist darauf hingewiesen worden, dass die Bereich Stadtplanung und Bauordnung
am 30.01.2025 erneut beschlossene Bebauungsplansatzung Im Auftrag
rickwirkend zum 17.12.2008 (dem Tag des Inkrafttretens geman
Bekanntmachung vom 16.12.2008) in Kraft getreten ist.
gez. Schroder
L.S. Karsten Schroder

Bereichsleiter

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und nach § 9 (4) BauGB sowie nach § 92 der Landesbauordnung
wird nach Beschlussfassung der Burgerschaft der Hansestadt Libeck vom ... die Satzung Uber den
Bebauungsplan Nr. 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand,

bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
BEBAUUNGSPLAN NR. 32.07.00

FISCHEREIHAFEN / BAGGERSAND

TEILBEREICH WEST
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ZEICHENERKLARUNG

Signaturen gemal der iiber die
und die des Planinhalts (Planzei

1990 - PlanzV 90)

1. Art der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB §§1 bis 11 BauNVO0)

Gewerbegebiete (§ 3 BauNvO)

(e) ankt durch einen max.

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)
0,60 Grundflichenzahl

(12) Gescholilachenzahl

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO0)

Baugrenze (§9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)
a abweichende Bauweise

4. Verkehrsfiachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

StraBenverkehrsflachen (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

besonderer

(§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. § BauGB)

Abs. 1 Nr11und Abs. 6 BauGB)

(F4

fiir OPNV / Groiraur 1 Fauanwehr

5. Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Griinlachen (§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)
=)
ggg Dauerileingrten (§'9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGE)

ﬁ PParkanlage (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

6. P; N und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft
[§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGE)

‘Umgrenzung von Flchen fir Mainahmen zum Schutz, zur Pflage und zur Entwicklung von Natur
und Landschaft (58 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. & BauG8)

m Flachen zum Anpfianzen von Baumen, Strauchem und sonstigen Bepflanzungen
(Hecken - siehe tetichs Festsetungen) (58 Abs. 1 Nr. 258 und Abs. 6 BauGE)
7. Sonstige Planzeichen

Eﬂ i ”

o o =

9 Abs. 7 BauGB)

i Nutzung, 2 B. von isten, oder Abgrenzung des Mafies
der Nutzung innerhalb eines Baugebiets (z.B.§ 1 Abs. 4 § 16 Abs. 5 BauNVO )

Abgrenzung

LW 00 0B{A) | Schalleistungspegel tagsinachts

CES) T Umgemrgwen Flichen fir Nebenanlagen, Stellpiize, Garagen und Gemeinschafisanlagen
i | Gemenschafisstelplatzaniage (GSt) (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauG8)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechien zu belastende Fiachen (§9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung der fir bauliche Nutzungen vorgesehenen Flachen, deren Boden erheblich mit
umweligefahrdenden Stoffen belastet sind

nge! Flachen, deren Baden in Verdacht stehen
Stoffen belastet sind

7. Hinweise und nachrichtliche Ubemahmen

Jagdraum fiir Fledarméuse, potenzielle
Wachenstube von Baumfledermausen

Richtfeuer "Siechenbucht”

PLANZEICHEN OHNE NORMCHARAKTER

——0——  Flursticksgrenzen (voranden)
—3¢0—  kiniig entfalends Flursticksgrenze
—— - ——  Flurgrenzen

i Flurstiksoummern
vorhandsns Bebauung
% it entalends Bebauung
i entalende Objskis
Heh Gber NN
10 angeben n Meter
Q000000

Grundstlcksgrenze neu (Belsgiel fin Aussicht genommen)

STRASSENPROFIL

SCHNIMT A - A

Travemiinder Landstraite

G PIB F PB GR
[T | 0 | 65 L 2| 100
t i ! 1650 2 L

+

F=Fahrbahn, G=Gehureg, M=Mukde, PIB=ParkeniBéume, B=Baumrsie,
G+R=Gahvu. Radweg, S=Seitensiraifen, VG=Verkehrsgrin
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1.2

1.3

SATZUNG DER HANSESTADT LUBECK
TEIL B

Text zum Bebauungsplan
32.07.00 Teilbereich West - Fischereihafen / Baggersand

in der um einen Hinweis erganzten Fassung

zum erneuten Satzungsbeschluss

Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-1 sind nur Nutzungen zuldssig, die auf Wasser-
sport und Hafen bezogenen sind. Die zuldssigen Wassersport und Hafen bezogenen
Nutzungen sind:

— Stellplatzflachen
— Lagerplatze
(8 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-2 sind nur auf Wassersport bezogene
Gewerbebetriebe zulassig. Die zulassigen Wassersport bezogenen Gewerbebetriebe
bzw. Betriebszweige sind:

— Yacht- bzw. Sportboothafen bezogene Gewerbebetriebe sowie Biro- und
Geschaftshauser entsprechend dem folgenden Nutzungskatalog:
— Segelmacherei
— Mastbaubetriebe
— Bootsausruster
— Bootselektronik
— Yachtservice
— Yachtcharter
— Mitsegelzentralen
— Segel- und Motorbootvereine
—  Sportboot- und. Segelschulen
— Yachtversicherungen
— Schank- und Speisewirtschaften bzw. Gastronomiebetriebe
— Bootslagerplatze / -hallen
— Bootswerften, Yachtbau- und Reparaturbetriebe
— Anlagen fur wassersportliche Zwecke

Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zuldssig, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren nachgewiesen wird, das sie sich nicht stérend auf die o. g. Betriebe
bzw. Nutzungen auswirken. (8 1 (4) sowie 8§ 1 (9) BauNVO)

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-3 sind nur auf Wassersport und Tourismus be-
zogene Gewerbebetriebe zulassig. Die zuldssigen Wassersport und Tourismus bezo-
genen Gewerbebetriebe bzw. Betriebszweige sind:

ergénzte Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss 1


breschka
Texteingabe
Anlage 3


Textliche Festsetzungen Bebauungsplan 32.07.00 Fischereihafen / Baggersand

14

15

1.6

1.7

— Yacht- bzw. Sportboothafen und Tourismus bezogene Gewerbebetriebe sowie
Biro- und Geschéaftshauser entsprechend dem folgenden Nutzungskatalog:
— Segelmacherei
— Mastbaubetriebe
— Bootsausruster
— Bootselektronik
— Yachtservice
— Yachtcharter
— Mitsegelzentralen
—  Segel- und Motorbootvereine
—  Sportboot- und. Segelschulen
— Yachtversicherungen
— Gewerbliche Ferienbeherbergung
—  Touristinformation
— Reisebiros
— Schank- und Speisewirtschaften bzw. Gastronomiebetriebe
— Hotels
— Bootslagerhallen
— Bootswerften, Yachtbau- und Reparaturbetriebe
— Anlagen fur wassersportliche Zwecke

Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zulassig, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren nachgewiesen wird, das sie sich nicht stérend auf die o. g. Betriebe
bzw. Nutzungen auswirken. (8 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-4 sind nur auf Wassersport bezogene
Gewerbebetriebe zuldssig. Die zulassigen Wassersport bezogenen Gewerbebetriebe
bzw. Betriebszweige sind:

— Yacht- bzw. Sportboothafen bezogene Gewerbebetriebe entsprechend dem
folgenden Nutzungskatalog:
— Segelmacherei
— Mastbaubetriebe
— Yachtservice
— Bootslagerflachen / -hallen
— Bootswerften, Jachtbau- und Reparaturbetriebe
Sonstige Gewerbebetriebe sind ausnahmsweise zuldssig, wenn im Baugenehmi-
gungsverfahren nachgewiesen wird, das sie sich nicht stérend auf die 0. g. Betriebe
bzw. Nutzungen auswirken. (8§ 1 (4) sowie § 1 (9) BauNVO)

In Gewerbegebieten GE(e)-1 bis GE(e)-4 sind nur solche Betriebe zulassig, die die in
der Planzeichnung festgesetzten max. zuldssigen immissionswirksamen flachenbezo-
genen Schalleistungspegel ,Lw" nicht Gberschreiten. (§ 1 (4) BauNVO)

In den Gewerbegebieten GE(e)-1, GE(e)-2 und GE(e)-4 sind die Ausnahmen gemaf
§ 8 (3) BauNVO nicht zugelassen.

Im Gewerbegebiet GE(e)-3 sind die Ausnahmen gemafld 8 8 (3) Nr.3 BauNVO nicht
zugelassen.

erganzte Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss 2
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2.1

2.2

2.3

4.1

5.1

52

53

54

Mald der baulichen Nutzung
Hohe baulicher Anlagen

Innerhalb der in der Planzeichnung eingetragenen Sichtwinkel der Richtfeuerachse der
Unter- und Oberfeuer Siechenbucht dirfen die Gebaudehéhen einschliel3lich etwaiger
Dachaufbauten wie Schornsteine o.a. eine Hohe von max. 15 m tber NN nicht tGber-
schreiten. (8 18 (1) BauNVO)

In dem Gewerbegebiet GE(e)-4 wird die max. Traufhohe auf 11,0 m tber NN (ca. 8,5
m Uber Geladnde) und die max. Firsthohe auf 14,0 m Uber NN (ca. 11,5 m Uber Ge-
lande) festgesetzt. (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

In den Gewerbegebieten GE(e)-2 und GE(e)-3 wird die max. Traufhohe auf 15,0 m
tber NN (ca. 11,0 m Gber Gelande) festgesetzt. (§ 18 Abs. 1 BauNVO)

Bauweise

Im Gewerbegebieten GE(e)-2 bis GE(e)-4 sind bei Einhaltung seitlicher Grenzabsténde
Baukorperlangen tber 50 m zulassig.
(8 22 (4) BauNVvO)

Hohenlage der baulichen Anlagen

Aufenthaltsraume mussen vor Hochwasser bis 2,20 m Uber NN gesichert sein. Je
Wohnung muss mindestens ein Aufenthaltsraum mind. 3,87 m Uber NN bezogen auf
die Oberkante des FuRbodens liegen. (9 (3) BauGB)

MalRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung vom Natur und
Landschaft

Auf den Flachen fir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Bo-
den, Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M-1 sind der Geholzbestand und die
Hochstauden-/Ruderalfluren zu erhalten und der nattrlichen Sukzession zu uberlas-
sen. Abgangige Geholze sind durch standortgerechte, heimische Arten zu ersetzen.
(8 9 (1) Nr. 20 BauGB)

Hof, Zufahrts- und Stellplatzflichen sowie untergeordnete ErschlieRungsflaichen im
Bebauungsplangebiet sind, soweit betrieblich méglich, in wasserdurchlassiger Form
mit einem Fugenanteil von min. 20% auszubilden. Bestehende Flachen kdnnen unver-
andert beibehalten werden.

Die Flachen fur MalBhahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,
Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M-2, ndrdlich des Hafenbahnhofes sind der
naturlichen, ungelenkten Sukzession zu uberlassen, auf 100 m? in der Nordspitze der
Flache M-2 ist eine Initialsaat anzulegen.

Innerhalb der Flachen fur MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Boden, Natur und Landschaft mit der Bezeichnung M-3, in Nienhtiisen ist der Was-
serlauf der Hiihnerbek offen zu legen und als nattrlich maandrierender Bachlauf zu
entwickeln. Der Bachlauf ist mit einem naturraumtypischen Gewasserprofil und stand-
ortgemaliem Sohlsubstrat auszustatten. Im Uferbereich ist eine Initialpflanzung mit
standortgemaler Vegetation vorzunehmen.

erganzte Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss 3
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6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

7.1

7.2

Flachen mit Festsetzungen und Bindungen fur Bepflanzungen

Die in der Planzeichnung festgesetzten zu erhaltenden Gehdlzbestande auf den Fla-
chen mit Pflanzbindungen sind dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Abgéangige Ge-
hélze sind  durch  standortgerechte, heimische  Arten zu  ersetzen.
(8 9 (1) Nr. 25 b BauGB)

Auf den im Plangebiet festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Stréduchern
und sonstigen Bepflanzungen sind standortgerechte, ortstypische Baum- und Strauch-
arten unter Berlcksichtigung artspezifischer Pflanzabsténde zu pflanzen und dauerhaft
zu erhalten. (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Auf den im Plangebiet festgesetzten Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern
und sonstigen Bepflanzungen entlang der westlichen Grenze des Gewerbegebietes
GE(e)-4 zur Kleingartenanlage ist eine 2,5 m breite mindesten 2-reihige Hecke unter
Berticksichtigung artspezifischer Pflanzabstédnde zu setzen und dauerhaft zu erhalten.
Innerhalb der Hecke sind min. 12 hochstdmmige, mittelkronige Laubbdume zu pflan-
zen. (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Auf den Gemeinschaftsstellplatzen sind mindestens 6 Laubbaume pro Stellplatzanlage
zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Entlang der Traveminder Allee ist, soweit dadurch keine vorhandenen Ver- und
Entsorgungsleitungen beeintrachtigt werden, eine Allee aus mittel- bis grol3kronigen,
hochstdmmigen Laubb&umen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten, die Allee ist als
Einfassung der Wendeschleife fortzusetzen. Es sollen insgesamt min. 50 Baume vor-
gesehen werden, die vorhandenen StralRenbdume sind zu integrieren.

Auf der Verkehrsinsel innerhalb der Wendeschleife sind mindestens 8 mittelkronige,
hochstdmmige Laubb&ume in lockeren Gruppen zu pflanzen und dauerhaft zu erhal-
ten. (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Die Verkehrsinsel innerhalb der Wendeschleife ist mit Rasen einzusden und als
artenreiche Wildblumenwiese analog zu der bisherigen Wildblumenwiese im Dreieck
zwischen den Stral’en "Traveminder Landstraf3e" und "Auf dem Baggersand" anzule-
gen. (8 9 (1) Nr. 25 a BauGB)

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende Flachen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten mit der Bezeichnung GFL-1 bis GFL-4 zu

belastenden Flachen dirfen nur wie folgt genutzt werden:

¢ durch die Entsorgungsbetriebe der Hansestadt Libeck und die Versorgungstrager
der Hansestadt Lubeck fur die Verlegung und Unterhaltung von Leitungen.

Die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten mit der Bezeichnung GFL-5 zu belastende
Flachen darf nur wie folgt genutzt werden.

¢ durch die Anlieger des Grundstiickes Travemiinder Landstrafl3e 300 zu
ErschlieBungszwecken

erganzte Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss 4
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8 SchallschutzmafRnahmen

8.1  Zum Schutz von ausnahmsweise zulassigen Wohnnutzungen innerhalb des sudlichen
Baufeldes sind SchallschutzmalRnahmen an den AuRenbauteilen gemafls DIN 4109,
Larmpegelbereich Il vorzunehmen. (§ 9 (1) Nr.24 BauGB)

ll. Baugestalterische Festsetzungen
(§ 9 (4) BauGB, §92 Landesbauordnung fir Schl.-Holst. (LBO) vom 10.01.2000
(GVOBI. Schl.-Holst., S.203)

1 Werbeanlagen

1.1 Anlagen der AulRenwerbung (Eigenwerbung) sind in den Gewerbegebieten nur inner-
halb der durch Baugrenzen festgesetzten Flachen zulassig. Davon ausgenommen sind
Einzelfirmen- und Hinweisschilder bis zu einer Gré3e von 6 m? und 4 m Hohe sowie
Sammelhinweisschilder bis zu einer Gré3e von 10 m? und 6 m Hohe.

1.2 Werbeanlagen, die in keinem Bezug zu dem auf dem Grundstiuck befindlichen
Gewerbebetrieb stehen, sind ausgeschlossen.

1.3 Werbeanlagen dirfen die jeweils gebaute Traufhdhe der Gebaude nicht Gberschreiten.

1.4 Werbung in den Obergeschossen und im Attikabereich ist nur in einer Ladnge von max.
10 m, bei Gebauden tber 30 m Lange nur bis zu einer Lange von max. 1/3 der jeweili-
gen Fassadenlange zulassig.

lll. Festsetzungen mit Zulassigkeit bis zum Eintritt bestimmter Umstande so-
wie Festsetzungen, die ab dem Eintritt bestimmter Umstande unzulassig
werden
(§ 9 (2) BauGB)

1.1 Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht mit der Bezeichnung GFL-2 wird unzulassig, wenn
der Regenwassersammler in den Bereich des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes mit der
Bezeichnung GFL-3 verlegt wurde. Dann wird eine Bebauung der Flache im Rahmen
einer Gewerbegebietsnutzung zulassig.

IV. Hinweis
Die der Satzung zugrundeliegenden DIN-Normen, Richtlinien und sonstige Normen

liegen zusammen mit dem Bebauungsplan in den R&umen, in denen in den
Bebauungsplan Einsicht genommen werden kann, zur Einsicht bereit.

erganzte Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss 5
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BEGRUNDUNG
(§ 9 (8) BauGB)

zum Bebauungsplan 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand, Teilbereich West -
Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss am 27.11.2025
mit Kenntlichmachung der Ergédnzungen zu der am 04.03.2008 beschlossenen Fassung
(Ergénzungen siehe Seite 6 f. und Plananhang)

Ubersichtsplan

Lageplan (ca. M. 1 : 5.000)

(\\\\\\\
\

L .

‘““gllll




Begriindung Bebauungsplan 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand, Teilbereich West -

1  Stadtebauliche VergleichSWerte ..o 3
1.1 L= T 1T 01V (USSR 3
7 = 14V T o T PP 3
21 BEDAUUNGSPIAN ...ttt e et e e ee e 3
22 AUSGIEICRSTIACNEN ... e 3
3  Stadtebauliche AusgangssSituation.........cccccciiccciiiciirein s 4
3.1 Bisherige Entwicklung und NULZUNG ........oouiiiiiiiii e 4
3.2 Bisherige FestSetZUNGEN ........ooo o 4
3.3 Entwicklungen aus anderen PlanuUngen ...........coooviviiiiiiiiiiicieeeeeeeeeeeee e 4
3.3.1 [ =Tl o T=T ] 18 4 U [ T < ] =1 o 4
3.3.2 =T oo Kot T £ o] F= T o (SRR 4
3.3.3 L= ] 4 =Y o o] = o 4
3.34 HafeneNIWICKIUNG ...t e e e e e e e e e e r e e e e e e e e ennnrees 5
4 PlanungSGrUNASALZE ..........coicccicemiiriiiiiissssnrrerrsssssssssssre s s ssssssssssmssessssssssssnsnsssessasssssnnsnsesessanssssnnsnnnses 5
4.1 PlanUNGSIEChT ...ttt b e e e e e ee e 5
4.2 Anlass, Ziel und Zweck der PlanUNng ...t e e 5
LT 112 = 11 e 1= o =TT 3V PP 6
5.1 Kinftige bauliche Entwicklung und NUIZUNG ........ccooiiiiiiiiii e 6
5.1.1 Art der baulichen NULZUNG .......ooiiiii e 6
51.2 Mald der baulichen NULZUNG...........uuiiiiiie e a e e e 7
51.3 BAUWEISE ...t e e e e e e e 8
514 Bedingte und befristete FestSetzuNgen ............cooviiiiiiiiiiie e 8
5.2 HafENENIWICKIUNG ...t e e e e e e e e e e e e e e e e e e eesannraneeaaeeeanns 8
5.3 [ = Tod 11T KUV PR UPSPRR 8
54 RS (=] 0] =1 v = R 9
5.5 RS Td 1111 7= oV ST TS S 9
5.6 2 T8 o (] o o EO PO PRSP PRRTPR 9
5.7 Altlasten / EMISSIONEN ....cooi ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e nnneeeeeaaeeeanns 10
571 L1 = (= o S 10
5.7.2 [ 1S3 o] g =T o 11
58 Ver- und Entsorgungsmalnalmen ............uviiiiiiiiiiiiieeee e e a e e 11
5.8.1 ] YT TS =Y 1 o [ 11
5.8.2 RV =T ] o U T R 11
5.9 Eingriff in Natur und Landschaft, Griinflachen und Bepflanzung ............cccccovviiiiiiiiiiciinnenn.. 11
5.9.1 Eingriff in Natur und Landschaft ..o 11
5.9.2 BestandsaufNanme ... 12
5.9.3 Kleingartenanlage ..........cooouiiiiiii s 12
594 GrUNOFANUNGSPIAN ..ttt e e bt e e e e e e 12
510  GestaltungsVvorsCRIIfIEN .......coo e 13
5.11 Denkmalpflege / ArChA0IOGIE. ........ccueiiiiiiiiiiiiie et 13
6 UmweltberiCht ... ——— 13
6.1 EINIEIUNG e 13
6.1.1 Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte der Bauleitplanung..........ccccccvvvvviiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeen. 13
6.1.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanen .........ccccccovvvvivviiiiiiiiiciiiiciceeeeee, 14
6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen..........cccccccvvvvviviiiiiiiiieieieicicieeeeeeeeeee 15
6.2.1 Bestandsaufnahme und BEWEITUNG ..........cc.eviiiiiiii i 15
6.2.2 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes.........cccccccvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiicieeeeeee, 26
6.2.3 Geplante MalRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
AUSWITKUNGEN ...ttt ra et e s b bt e e s bt e e e s abbe e e e e aabeeeeeanbeeeeaas 27
6.3 ZUSALZIICNE ANGADEN ... e 29
6.3.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
L0 =T g F= To =T o PO PP PPPP PP 29
6.3.2 MaRnahmen zur UDEIWEACHUNG ............cooovviueeiieieeceeeceeeeeee e 29
6.3.3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung..........cccuvviiiieiiiiciiiiiiie e 30
6.4 Zusammenfassende ErKIArUNG.........ooiuiiiiiii et e e r e e e e e 30
7 | T3 =Y o T 31
Plananhang:

Umgebungskarte mit Immissionsorten und mafgeblichen Gerauschquellen

Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss am 27.11.2025



Begriindung Bebauungsplan 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand, Teilbereich West -

1.1

2.2

Stadtebauliche Vergleichswerte

Flachenwerte

Bebauungsplangebiet: ca. 11,8 ha
Gewerbegebiete: ca. 9,0 ha
Bestand ca. 8,0 ha
Neu ca. 1,0 ha
Offentliche Verkehrsflachen: ca. 1,3 ha
private Grinflachen: ca. 1,5 ha

Ausgleichsflachen

Ausgleichsflache M-2 ca. 0,7 ha
Ausgleichsflache M-3 ca. 0,2 ha
Ausgleichsflache M-4 ca. 1,0 ha
Plangebiet

Bebauungsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes 32.07.00 Teilbereich West - Fischereihafen /
Baggersand liegt im Stadtteil Traveminde, Gemarkung Travemunde, Flur 1 und umfasst
die Flursticke 78/8, 78/9 tiw., 78/10, 83/3, 83/6, 83/9, 83/10, 83/43, 83/51, 83/73, 83/76
tiw., 83/78, 83/82, 83/83, 83/84, 83/85, 83/88, 83/92, 83/93, 83/103 tlw., 83/105 tlw., 83/106
tiw., 83/107, 83/108, 83/109, 83/110, 83/111, 83/112, 86/3, 86/6, 86/7 und Gemarkung
Roénnau, Flur 2, Flurstiicke 83/2 tlw., 83/3 tiw., 63/5, 64/25.

Das Plangebiet wird wie folgt begrenzt:

= Im Norden durch die Griinflachen parallel zur Travemunder Landstra3e und die
Flurstiicke 83/103 und 78/9,

= im Westen durch die Bahnlinie Libeck — Travemiinde,

= im Sidden durch den Skandinavienkai und

= im Osten durch die Trave.

Der Teilbereich West des gesamten Bebauungsplanes 32.07.00 Fischereihafen / Bag-
gersand wird als eigenstandiger Bebauungsplan aufgestellt, das Verfahren ist unabhangig
von den Verfahren der vorgesehenen Bebauungsplane 32.07.00 - Teilbereich Mitte -
Fischereihafen / Baggersand und 32.07.00 Teilbereich Ost — Fischereihafen / Baggersand.
Der Planungsbereich wurde in drei Bereiche gegliedert, die sich in ihren stadtebaulichen
Voraussetzungen unterscheiden und zeitlich unabhangig voneinander entwickelt werden
sollen.

Ausgleichsflachen

Die Geltungsbereiche fur die Ausgleichsflachen M-2, M-3 und M-4 zum Bebauungsplan
32.07.00 Teilbereich West — Fischereihafen / Baggersand liegen innerhalb des Stadtge-
bietes der Hansestadt Lubeck.

Die Ausgleichsflache M-2 befindet sich im Stadtteil Travemiinde, Gemarkung Travemunde,
Flur 2 und umfasst das Flurstlick 493.

Die Ausgleichsflache M-3 befindet sich im Stadtteil Moisling, Gemarkung Niendorf-Moor-
garten, Flur 4 und umfasst die Flurstlicke 69/31 tlw., 55/1 tiw. und 38 tiw..

Die Ausgleichsflache M-4 befindet sich im Stadtteil St. Lorenz Nord, Gemarkung Krem-
pelsdorf, Flur 4 und umfasst das Flurstiick 58/11. Die Ausgleichsflache M-4 wird nicht im
Bebauungsplan festgesetzt, da sie sich komplett im Eigentum der Hansestadt Libeck
befindet und bereits fir AusgleichsmalRnahmen vorgesehen ist.

Die Ausgleichsflache M-2 wird wie folgt begrenzt:
= Im Norden durch den Friedhof St Lorenz,
= im Westen durch den Gneversdorfer Weg,
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3.2

3.3
3.3.1

= im Suden durch die Bahnstrecke Libeck — Traveminde bzw. den Hafenbahnhof und
= im Osten durch das Grundstlick Boelckestralle 3.

Die Ausgleichsflache M-3 wird wie folgt begrenzt:

= |m Norden durch die landwirtschaftliche Nutzflache auf dem Flurstiick 65/1,
= im Westen durch das Flurstiick 31/2,

= im Siden durch die Nienhlsener Straf3e und

= im Osten durch die kleine Gartenkoppel.

Stadtebauliche Ausgangssituation

Bisherige Entwicklung und Nutzung

Der mittelalterliche Uferverlauf der Trave folgte der heutigen Travemunder Landstrale bis
zur Kreuzung mit dem Gneversdorfer Weg. Die Grundsticke am Traveufer gehorten den
Fischern, die ihre Garten als Netzwiese und Lagerplatz nutzten. Das Traveufer in diesem
Bereich bildete den historischen Fischereihafen, erst mit dem Hafenausbauplan des Li-
becker Oberbaudirektors Rehder 1909 erhielt das Ufer seine heutige Form. Durch die
Vertiefung der Fahrrinne Richtung Libeck wurde Sand ausgebaggert, der die Aufschuttung
des jetzigen Gelandes bis zur Hafenkante erméglichte. Es wurden neue Industrieanlagen
angesiedelt und damit ein leistungsfahiger Umschlagplatz ausgebaut. Durch die
allgemeine Werftenkrise und den Rickgang des Fischereiaufkommens setzte nach dem
ersten Aufschwung in der Nachkriegszeit eine Umstrukturierung ein, die zu einer teilweisen
Umnutzung der Flachen zu einer touristischen Hafennutzung fihrte.

Das Plangebiet bildet den Ubergang vom intensiv genutzten Skandinavienkai zum Fi-
schereihafen, der sich zu einem Anziehungspunkt fir Touristen entwickelt hat. Die Auf-
stellung des Bebauungsplanes 32.07.00 Teilbereich West - Fischereihafen / Baggersand
ist bedingt durch die planfestgestellte Erweiterung des Skandinavienkais und die damit
verbundene teilweise Aufhebung der Travemuinder Landstral3e.

Bisherige Festsetzungen
Fir die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindlichen Flachen wurden bisher
keine Festsetzungen im Rahmen eines Bebauungsplanes getroffen.

Entwicklungen aus anderen Planungen

Flachennutzungsplan

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind aus den Darstellungen des Flachennut-
zungsplanes der Hansestadt Libeck, der am 08.10.1990 in Kraft trat und seiner
72. Anderung vom 25.04.2007, entwickelt worden. Die Aufhebung der Travemiinder Land-
stral3e war bereits Bestandteil des urspriinglichen Flachennutzungsplanes.

3.3.2 Landschaftsplan

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist Bestandteil des Fortschreibungsland-
schaftsplanes Skandinavienkai, die Flachen &stlich der Traveminder Landstral3e sind als
Hafenanlagen dargestellt, die geplanten gewerblichen Bauflachen westlich davon als
Grinflachen, die gemaf § 25 BNatSchG geschitzt sind. Ausgenommen hiervon ist eine
kleinere Flache, die als gewerbliche Flache dargestellt ist. Es ist vorgesehen, flr die
Uberplanung der geschiitzten Flachen eine Ausnahmegenehmigung bei der unteren Na-
turschutzbehérde zu beantragen und den Entwurf des Fortschreibungslandschaftsplanes
entsprechend andern zu lassen.

3.3.3 Rahmenplan

Die Hansestadt Lubeck hat in den letzten Jahren an einem Rahmenplan fiir den gesamten
Bereich der Siechenbucht und des Fischereihafens in Travemiinde unter Berlicksichtigung
des geplanten Ausbaus des Skandinavienkais gearbeitet. Die Ziele der Bereichs-
neuordnung, die auch fir die Aufstellung des Bebauungsplanes gelten und in dieser Be-
grindung aufgelistet sind, wurden in zahlreichen Gesprachen mit den Eigentimern und
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Nutzern des Areals abgestimmt. Der Vorentwurf zum Rahmenplan wurde in Zusammenar-
beit mit einem Libecker Architekturbiro erstellt. Eine Beschlussfassung durch die Blrger-
schaft der Hansestadt Libeck ist nicht erfolgt. Der Rahmenplan sieht die Schaffung neuer
gewerblicher Bauflachen und die Verschiebung der Travemuiinder Landstral3e in westlicher
Richtung vor, um Flachen zur Erweiterung der vorhandenen Gewerbegebiete dstlich der
ErschlieBung zur Verfliigung zu stellen. Im Gegensatz zum Vorentwurf des Rahmenplanes,
wird im vorliegenden Bebauungsplan die Stral3e aus Kostengrinden in ihrer jetzigen Lage
beibehalten. Die neu zu schaffenden Gewerbegebiete werden westlich der Stralle
angeordnet.

3.3.4 Hafenentwicklung

4.2

Im Hafenentwicklungsplan der Hansestadt Lubeck (Libeck plant und baut, Heft 65,
Juli 1998) ist die weitere potentielle Hafenentwicklung dargestellt. In Bezug auf die poten-
tielle Entwicklung des Skandinavienkais wird auch eine sog. Fingerpier in der Siechenbucht
beschrieben. Die Hansestadt Lubeck beabsichtigt jedoch die industrielle Hafennutzung
nicht weiter in Richtung des Fischereihafens auszudehnen, um die touristische Entwicklung
Travemindes nicht zu gefahrden. Die Realisierung des Pierfingers ist somit nicht mehr
vorgesehen. Diese Entscheidung wurde im Einvernehmen mit der Lubecker
Hafengesellschaft getroffen.

Planungsgrundsatze

Planungsrecht

Der Bebauungsplan wird nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches, in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I. S. 2414), zuletzt geéndert durch
Artikel 1 des Gesetzes zur Erleichterung von Planungsvorhaben fir die Innenentwicklung
der Stadte vom 21. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3316) aufgestellt.

Anlass, Ziel und Zweck der Planung

Der Bebauungsplan wird aufgestellt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die
Sicherung der vorhandenen Nutzungen innerhalb des Plangebietes wie Jachthafen bzw.
Marinas, Bootswerften und andere auf Wassersport bezogene Nutzungen zu schaffen und
Flachen fur notwendige Erweiterungen bereitzustellen. Die mit Restnutzungen belegten,
nicht optimal genutzten Grundstiicke bzw. Grundstlicksteile sollen stadtebaulich neu
geordnet und einer angemessenen Nutzung zugefiihrt werden. Die Festsetzungen dienen
somit dem Erhalt der im Bereich des Fischereihafens ansassigen mittelstandigen Betriebe.
Aulerdem soll eine durchgangige Wegeverbindung, soweit betrieblich moglich an der
Wasserkante, bis zum Skandinavienkai geschaffen werden.

Die wirtschaftliche Nutzung Travemiindes teilt sich hauptsachlich in zwei Bereiche, den
Skandinavienkai mit seinen Fahranlegern und der entsprechenden landseitigen gewerbli-
chen Nutzung und die nérdlich anschlieende mehr touristisch gepragte Nutzung. Das
Plangebiet grenzt direkt an den Skandinavienkai an und soll eine Nutzung aufweisen, die
abgestuft in verschiedene Zonen allmahlich zu den sensibleren Nutzungen im Bereich des
Fischereihafens Uberleitet.

Mit Beschluss vom 29.06.2006 (Drs. 116, Pkt. 13.10 TO) hat die Blirgerschaft der Hanse-
stadt Lubeck unter 1.1 ,Fischereihafen / Baggersand® die touristische Entwicklung mit
Nutzungen im Bereich Freizeit, Sport und Kultur, Ferienbeherbergung und/oder Jugend-
hotel auf den privaten und 6ffentlichen Flachen beschlossen. Die Bereitschaft der Grund-
stlckseigentimer zu einer solchen Entwicklung ist in mehreren Gesprachen zugesagt
worden. Diese Entwicklung ware mit erheblichen Investitionen verbunden und wirde eine
deutliche Starkung des Tourismussektors fur Traveminde - speziell des Fischereihafens
zur Folge haben. Wesentliches Ziel ist die Starkung und Entwicklung des wassersportbe-
zogenen Gewerbes sowie die Erganzung der Gebietsnutzung durch Angebote im Bereich
Hotel, Gastronomie, Service und Freizeit unter Erhaltung und Verbesserung des Milieu-
wertes des Fischereihafens. Die Hansestadt Liibeck plant darliber hinaus auch die nord-
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5.1
511

Ostlich an das Plangebiet anschlieRenden Flachen des Fischereihafens touristisch zu ent-
wickeln. Die Flachen wurden bereits im Rahmen des Aufstellungsbeschlusses berlick-
sichtigt.

Inhalt der Planung

Kinftige bauliche Entwicklung und Nutzung

Art der baulichen Nutzung

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes ermoglichen innerhalb der festgesetzten Ge-
werbegebiete die Sicherung und Entwicklung von Wassersport bezogenen Betrieben und
schaffen die planungsrechtlichen Voraussetzungen fur die Errichtung von Lagerhallen
Ostlich der Bahnlinie. Die geplanten Gewerbegebiete befinden sich im Eigentum der Han-
sestadt Libeck und sollen veraufiert werden. Die Festsetzung der eingeschrankten Ge-
werbegebiete dient der Sicherung von touristischen und freizeitbezogenen Einrichtungen
bzw. ermdglicht eine entsprechende Entwicklung der Flachen. Im Bebauungsplan wird
geregelt, welche Art der Nutzungen in den Gewerbegebieten zulassig sind, um die vorhan-
dene touristisch gepragte Nutzungsstruktur zu erhalten und der Nahe zur Trave Rechnung
zu tragen. Die Festsetzung der Eingeschossigkeit des Gewerbegebietes GE(e)-4
gewahrleistet die Errichtung von eingeschossigen Lagerhallen.

Die Gewerbegebiete GE(e)-1 bis GE(e)-4 werden als eingeschrankte Gewerbegebiete
festgesetzt, die Einschrankung bezieht sich auf einen mamimal zuldssigen Schalleis-
tungspegel. Die Beschrankung der zulassigen Larmwerte ist erforderlich, um die Wohnbe-
bauung westlich des Plangebietes vor unzumutbaren Larmimmissionen zu schitzen.
Bereits im gultigen Flachennutzungsplan sind die gewerblichen Bauflachen als
emissionsarm dargestellt. Die Gewerbegebiete, die sich in ndherer Nachbarschaft zu dem
Wohngebiet im Bereich des Teutendorfer Weges befinden, werden derart gestaltet, dass
dort nur nicht wesentlich storende gewerbliche Nutzungen zugelassen werden konnen.
Das Gewerbegebiet wird durch eine teilgebietsbezogen differenzierte Festsetzung
immissionswirksamer flachenbezogener Schallleistungspegel (IFSP) hinsichtlich des
Emissionsverhaltens der in den Teilgebieten jeweils zulassigen Betriebe eingeschrankt
und gegliedert. Bezugsflache, auf die sich die festgesetzten immissionswirksamen
flachenbezogenen Schallleistungspegel beziehen, ist dabei jeweils die Flache der
festgesetzten Teilgebiete GEe1 bis GEe4 bzw. die Flachen der in den Teilgebieten
liegenden Betriebsgrundsticke (IFSP = Schallleistungspegel je Quadratmeter Grund-
stucksflache).

Bei der Gliederung handelt es sich nicht um eine rein planinterne Gliederung gemaf § 1
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauNVO (Gliederung nach den Eigenschaften [hier LArmemissionen]
von Betrieben und Anlagen), sondern darliberhinausgehend um eine plangebietsiber-
greifende Gliederung der Gewerbegebiete auf Gemeindeebene auf der Grundlage von § 1
Abs. 4 Satz 2 i.V.m. Satz 1 Nr. 2 BauNVO. Eine solche Festsetzung ist mdglich, da im
Stadtgebiet der Hansestadt Libeck flr andere gewerblich genutzte Flachen Gewerbe-
gebiete nach § 8 BauNVO ohne Emissionsbeschrankungen festgesetzt sind: Das im
Bebauungsplan 23.07.00 — Roggenhorst / Hofkamp — ohne Emissionsbeschrankungen
festgesetzte Gewerbegebiet' soll auch kiinftig keinen Einschrankungen hinsichtlich des
Emissionsverhaltens der dort zulassigen Gewerbebetriebe unterliegen. Es Gbernimmt in
Bezug auf die in dem Bebauungsplan 32.07.00 — Fischereihafen/ Baggersand bzw.
festgesetzten eingeschrankten Gewerbegebiete (GEe1 bis GEe4) (auch kinftig) die
Funktion eines (externen) Erganzungsgebietes. Diese Festlegung ist auch Gegenstand
des Beschlusses zur Heilung des Bebauungsplans 32.07.00.

1 Die durch den Anderungsbebauungsplan 23.07.02 vorgenommene Beschrankung von Einzel-
handelsbetrieben im Gewerbegebiet stellt keine Gliederung nach den Emissionseigenschaften der
Betriebe gemaf § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO dar, sondern den Ausschluss bestimmter Einzelhan-
delsbetriebe aufgrund ihrer Auswirkungen auf die Nahversorgung und die Versorgungszentren.
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Im Rahmen von Genehmigungsverfahren (Baugenehmigung oder immissionsschutz-
rechtliche Genehmigung) sind zum Nachweis der Einhaltung der o.g. Festsetzungen
Schallimmissionsprognosen fir die jeweils mafRgebenden Einwirkungsbereiche zu
erstellen. Die Immissionsprognosen sind gemaf schalltechnischer Untersuchung zu
diesem Bebauungsplan (Lairm Consult, Projekt-Nr. 05007, Stand 28.09.2005) wie folgt
durchzufihren:

1. Ableitung der maximal zuldssigen Beurteilungspegelanteile aus den festgesetzten
maximal zuldssigen immissionswirksamen Schallleistungspegeln mit Hilfe einer Aus-
breitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 2 (unter Beriicksichtigung der meteoro-
logischen Korrektur mit einer reprasentativen Windstatistik fur Lubeck-Travemuinde,
ohne Berlcksichtigung weiterer Abschirmungen sowie Reflexionen im
Plangeltungsbereich, Larmquellenhéhe 1 m Uber Gelande, Immissionspunkthéhe
jeweils flr das oberste Geschoss der nachstgelegenen Wohnbebauung);

2. Durchfihrung einer betriebsbezogenen Schallimmissionsprognose auf Grundlage der
TA Larm mit dem Ziel, die unter 1.) ermittelten maximal zuldssigen Beurteilungs-
pegelanteile fir den betrachteten Betrieb zu unterschreiten.

Fiar die Immissionsprognose sind gemafy der schalltechnischen Untersuchung fur den
Bebauungsplan 32.07.00 folgende Immissionsorte zu bertcksichtigen und mit den
nachfolgend genannten baugebietsbezogenen Schutzansprichen (in Klammern) in die
Berechnungen einzustellen.

1O 01 Vorderreihe 22a (WA)

10 02 Jahrmarktstralle 1 (WA)

10 03 Auf dem Baggersand 26 (WA)

1O 04 An der Bak 2 (WA)

1O 05 St.-Jurgen-Straflde 8 und 12 (WA)

1O 06 Ronnauer Weg 13-19, ungerade (WA)

10 7.1/7.2 Rdénnauer Weg 2-8 (WA)

108 Roénnauer Weg 1 (WA)

109 Roénnauer Weg 10 (WR)

1010 Ostseestralle 2 (WA)

10 11 Altenpflegeheim Ostseestralle 6-8 (WR)

1012 Seniorenwohnheim Mecklenburger Landstrale 2-12 (WR)

1013 Ferienwohnanlage Alte Werft 6-46 (WR)

Die Lage der Immissionsorte ist der Kartendarstellung der larmtechnischen Untersuchung
zu entnehmen, die der Begrindung als Plananhang beigefigt ist.

Sofern die Beurteilungspegelanteile flr eine konkrete Planung innerhalb des Plan-
geltungsbereiches an den malligebenden Immissionsorten um 10 dB(A) und mehr unter-
halb der jeweils geltenden Immissionsrichtwerte liegen, befinden sich die mafligebenden
Immissionsorte gemaly TA Larm nicht mehr im Einwirkungsbereich des Vorhabens. In
diesem Fall kann auf die Einhaltung der Emissionsbeschrankungen verzichtet werden.

5.1.2 Mal} der baulichen Nutzung
Das zulassige Mal} der baulichen Nutzung fir die Gewerbegebiete GE(e)-2 und GE(e)-3
liegt mit einer GRZ von max. 0,75 knapp unter den Hochstwerten der Baunutzungsver-
ordnung. Das zuldssige Mal} der baulichen Nutzung fur das Gewerbegebiet GE(e)-4 ist
entsprechend der Uberbauungsméglichkeiten mit einer GRZ von 0,5 festgesetzt. Fiir das
Gewerbegebiet GE-1 besteht keine Uberbauungsmdglichkeit.

2 Die DIN ISO 9613-2 liegt in den Raumen, in denen auch in den Bebauungsplan und in diese
Begrindung Einsicht genommen werden kann (Mihlendamm 10-12 in 23552 Lubeck) zur Einsicht
bereit. Gleiches gilt fir die DIN 4109, auf die in der textlichen Festsetzung 8.1 Bezug genommen
wird, sowie fir die DIN 18.005. Auf die mogliche Einsichtnahme in diese Normen und sonstigen
Regelwerke wird in Teil B — Text — des Bebauungsplans hingewiesen.
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5.1.3 Bauweise

Fur die Gewerbegebiete GE(e)-1 bis GE(e)-4 wurde eine abweichende Bauweise festge-
setzt, die besagt, dass die Baukdrperlangen 50 m Uberschreiten dirfen, die in der Lan-
desbauordnung vorgeschriebenen Grenzabstande (GE 0,25 H, min. 3,0 m) jedoch einzu-
halten sind.

Innerhalb des Gewerbegebietes GE(e)-2 befinden sich Ferienhduser, die als kinftig
wegfallende Gebaude gekennzeichnet sind, die Hauser sind bauordnungsrechtlich nicht
genehmigt und lassen sich mit dem Gebietscharakter GE(e) nicht vereinbaren.

5.1.4 Bedingte und befristete Festsetzungen

5.2

5.3

Innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes verlauft im Bereich des Flursti-
ckes 83/111, Auf dem Baggersand 7 ein Regenwassersammler, der kulnftig verlagert
werden soll. Bis zur Verlagerung des Regenwassersammlers wird er durch ein Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht gesichert, nach der Verlagerung gilt die Festsetzung eines ein-
geschrankten Gewerbegebietes.

Hafenentwicklung

Fir das Betriebsgelande der Marina Baltica gibt es von Seiten der Eigentimer
Nutzungsvorstellungen das Geléande zu einem Fahrterminal auszubauen. Nach dem
derzeitigen Wissenstand der Hansestadt Libeck, musste dazu das Gelande in die Trave
hinein erweitert und durch eine Larmschutzwand - nach einer vorlaufigen Larmprognose -
von 5,0 m Hbéhe zu den noérdlich und westlich angrenzenden Nutzungen abgeschirmt
werden. Die ErschlieBung musste vom Skandinavienkai aus erfolgen. Diese
Nutzungsvorstellungen widersprechen den stadtebaulichen Zielen der Entwicklungs-
planung der Hansestadt Libeck, nach denen ein weiteres Heranriicken des Hafenum-
schlags an den Bereich Fischereihafen nicht vorgesehen ist. Die stadtebauliche
Entwicklung der privaten und o&ffentlichen Flachen beidseits der StraRe Auf dem
Baggersand mit vorrangig touristischen Nutzungen (Hotel, Ferienbeherbergung, Freizeit,
Sport- und Kultureinrichtungen) soll eine deutliche wirtschaftliche Starkung Travemundes
als Seeheilbad bewirken. Eine weiter heranrickende Hafennutzung ist mit diesen
Entwicklungszielen nicht vereinbar. Auch im Rahmen der Larmminderungsplanung fir die
Hansestadt Libeck soll zum Schutz der vorhandenen Wohnbebauung in Travemiinde ein
weiteres Heranriicken der industriellen Hafennutzung vermieden werden. Aus diesem
Grund sind in den Bebauungsplan auch Beschrankungen zu den zulassigen
Schallleistungspegeln eingeflossen. Wirtschaftlich erscheint ein wie im Bebauungsplan-
entwurf vorgesehenes Gewerbegebiet, mit dem vorgesehenen Nutzungskatalog bezogen
auf eine Sportboot- und Fischereihafennutzung durchaus tragbar. Es wurden von mehre-
ren Betrieben Interesse an entsprechenden Flachen bekundet. So bendtigt die noérdlich
angrenzende Bootswerft dringend Erweiterungsflachen, um ihren Betrieb auch in Zukunft
aufrecht erhalten zu kénnen.

Erschlielung

Im Planfeststellungsverfahren zur Hafenflachenerweiterung Skandinavienkai und im Vor-
entwurf zum Rahmenplan Fischereihafen Travemiinde ist die Entwidmung, Aufhebung und
der Rickbau der Traveminder Landstralle, K 20 genannt. Die Erschliefung der
Hafenflachen des Skandinavienkais erfolgt danach ausschlie3lich Uber das ,Sidgate” das
Uber die K 20, direkt an die B 75 und damit an das Uberértliche FernstralRennetz an-
geschlossen ist. Der Abschnitt der Travemunder Landstralle / K 20 der durch die Hafen-/
bzw. Gewerbeflachen des Skandinavienkais fiihrte, wurde entsprechend den Empfehlun-
gen des Verkehrsentwicklungsplanes der Hansestadt Libeck aufgehoben. Der Abschnitt
der Travemunder LandstralRe ist ab dem 01.01.2006 bis zur StralRe Auf dem Baggersand
nur noch Gemeindestraf®e und in der Baulast der Hansestadt Libeck, der Abschnitt Auf
dem Baggersand bis zum Gneversdorfer Weg wird zur K 13 umbenannt. Die Erschlieung
des Fischerhafens erfolgt nur noch Uber die Traveminder LandstralRe/ Auf dem
Baggersand/ Gneversdorfer Weg/ B 75. Dadurch wird der Ortskern Travemindes, der
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5.4

5.5

5.6

durch touristische Nutzungen und Wohnen gepragt ist, vom hafenbezogenen Schwer-
lastverkehr entlastet, was sich insbesondere beziiglich der Immissionen auch positiv auf
das naheliegende Wohngebiet ,Teutendorfer Weg* auswirkt.

Die Hansestadt Libeck plant vor dem Hintergrund der geanderten Verkehrsfiihrung eine
stadtebauliche und verkehrliche Neuordnung zwischen der Hafengrenze und der Altstadt
Travemindes sowie der Siechenbucht und der Bahnlinie Libeck — Travemiinde. Die ge-
planten verkehrlichen Anderungen ermdglichen weiterhin die ErschlieRung der vorhan-
denen sowie der geplanten Gewerbegebiete. Der Verkehr wird, wie im Vorentwurf zum
Rahmenplan Fischereihafen dargestellt, Gber den Parkplatz ,Baggersand® geflihrt. Im Be-
reich des Skandinavienkais ist ein Wendeplatz mit einer Bushaltestelle vorgesehen, die
Uber einen FuBBganger- und Radfahrertunnel in Verlangerung des Europaweges mit dem
neuen Bahnhaltepunkt ,Libeck - Skandinavienkai“ in Héhe des Pommernzentrums ver-
knUpft ist.

Der offentliche Personennahverkehr (OPNV) im Sinne des § 42 Personenbeférderungs-
gesetzes wird Uber eine Sondertrasse mit Zufahrtsregelung zum Hafengebiet ,Skandina-
vienkai“ gefuhrt. Auf dieser Sondertrasse kdnnen auch genehmigte Fahrten mit Sonder-
fahrzeugen auferhalb der StVO und StVZO mit Zufahrtsgenehmigung zum Hafengebiet
abgewickelt werden, auRerdem ist die Nutzung der Sondertrasse fir Brandbekampfungs-
und Rettungsfahrzeuge der Feuerwehr erforderlich. Der Ubrige Verkehr hat keine
Zufahrtsmadglichkeit zum Hafengebiet ,Skandinavienkai“. Die Anbindung des Plangebietes
an den OPNV entspricht den Standards des 2. Regionalen Nahverkehrsplanes (RNVP).
Bushaltestellen befinden sich im Bereich des ehemaligen Nordgates

Fir FuBganger und Radfahrer soll eine Verbindung von der Nordermole, entlang der Trave,
der Vorderreihe und dem Fischereihafen bis zum Pommernzentrum entstehen. Da sich die
Flachen im Uferbereich der Trave sudlich des Fischereihafens in Privatbesitz befinden und
betriebsbedingt nicht fir eine Ful3- bzw. Radwegeverbindung geeignet sind, werden
FuRganger und Radfahrer in diesem Bereich parallel zur Travemiinder Landstral3e geflihrt.
Im Rahmen der Erweiterung des Skandinavienkais ist ein Ful- und Radwegetunnel in Ver-
langerung des Europaweges zum Pommernzentrum gebaut worden.

Die Befahrbarkeit der Grundstlickszuwegungen zu Gebauden, hier insbesondere Lager-
hallen, Betriebe und Hafen sind als Feuerwehrzufahrten gem. DIN 14090 vorzusehen.

Stellplatze

Westlich der Traveminder Landstralle sind drei Stellplatzanlagen vorgesehen, zwei
Stellplatzanlagen sind dem Gewerbegebiet GE(e)-4 und eine der Kleingartenanlage zu-
geordnet. Die o6ffentlichen Parkplatze werden im Bereich der Wendeanlage und in der
Traveminder Landstral’e untergebracht. Es sollen 20 o6ffentliche Parkplatze hergestellt
werden.

Schifffahrt

Das Plangebiet grenzt an eine Bundeswasserstral’e. Deshalb dirfen Anlagen und orts-
feste Einrichtungen aller Art gemal® § 34 (4) WaStrG nicht zu Verwechslungen mit
Schifffahrtszeichen fihren. Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist
unzuldssig. Antrage zur Errichtung von Leuchtreklamen sind dem Wasser- und Schiff-
fahrtsamt Lubeck zur Stellungnahme vorzulegen.

Durch die Festsetzung der maximalen Gebaudehdhe innerhalb des Sichtwinkels des
Richtfeuers Siechenbucht soll eine Abdeckung des Richtfeuers ausgeschlossen werden.

Baugrund

Das Baukontor Dimcke GmbH hat im November 2005 eine Baugrunduntersuchung und -
beurteilung auf der Flache zwischen den Kleingarten und der Travemiinder Landstralle
durchgefuhrt. Aufgrund der festgestellten inhomogenen Zusammensetzung der Auffll-
lungen und der starken Verformbarkeit der Organschichten ist bei einer Flachgriindung der
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5.7
5.7.1

Gebaude mit Setzungen im Dezimeterbereich zu rechnen. Im Bodengutachten wird daher
empfohlen, fir die geplanten Hallen eine Tiefgriindung auf Pfahlen vorzunehmen.

Altlasten / Emissionen

Altlasten

Die Grundstiicke Travemunder Landstralte 300, 302, 304 und Auf dem Baggersand 17 in
Traveminde werden seit langem gewerblich genutzt. Auf Grund dieser Nutzung besteht
ein Altlastenverdacht. Eine diesbezugliche historisch-deskriptive Erfassung, bei der auch
die Flachen westlich der Travemiinder Landstral3e Bertcksichtigung fanden, wurde von
einem Ingenieurbiro durchgeflihrt. Als Ergebnis der Erfassung wurden 46 Verdachtsfla-
chen kartiert. Basierend auf den ermittelten Kontaminationsverdachtsflachen wurde ein
Konzept als Grundlage fur die erforderlichen Untersuchungen zur Gefahrdungsabschat-
zung entwickelt. Da sich die Kontaminationsverdachtsflachen mit Ausnahme des Contai-
nerstellplatzes und eines ehemaligen Schuttplatzes westlich der Travemiinder Landstralle
auf Flachen befinden, die gewerblich genutzt werden und bebaut oder versiegelt sind, ist
eine weitergehende Untersuchung aller Verdachtsflachen zum jetzigen Zeitpunkt nicht
sinnvoll. Daher wurden die Verdachtsflachen vom Gutachter in drei Kategorien eingeteilt:
Fir die Flachen der Kategorie A besteht ein dringender Erkundungsbedarf, da stichhaltige
Hinweise auf Boden und/oder Grundwasserverunreinigungen vorliegen; Kategorie B
kennzeichnet einen angezeigten Erkundungsbedarf, da die historisch-deskriptive
Erfassung Hinweise auf Boden und/oder Grundwasserverunreinigung ergeben hat; bei
Kategorie C handelt es sich um Kontaminationsverdachtsflachen fir die ein Erkun-
dungsbedarf nur im Rahmen von geplanten Bau- und Erdbaumaflnahmen besteht. Fir die
Kontaminationsverdachtsflachen der Kategorien A und B ist im Rahmen der Aufstellung
des Bebauungsplanes aufbauend auf die historisch-deskriptive Erfassung eine Ge-
fahrdungsabschatzung zu erstellen. Die Altlastenverdachtsflachen der Kategorie C sind in
den Bauleitplanen entsprechend gekennzeichnet, hier sind Untersuchungen im Rahmen
kinftiger Bau- bzw. ErdbaumalRnahmen vorzunehmen bzw. sind die Arbeiten von einem
Fachgutachter zu begleiten. Ausgenommen davon sind die Verdachtsflachen westlich der
Traveminder Allee, hier sind die umwelttechnischen Untersuchungen zur
Gefahrdungsabschatzung bereits erfolgt, da auf den Flachen zukinftig eine bauliche
Nutzung vorgesehen ist.

Fur die weitergehenden Untersuchungen der Altlastenverdachtsflachen ist in Abstimmung
mit der unteren Bodenschutzbehdrde der Hansestadt Libeck eine orientierende
Gefahrdungsabschatzung beauftragt worden. Die Untersuchungen haben bisher nur im
Bereich des gewerblich genutzten Grundstlickes auf dem Baggersand 17 schadliche Bo-
denveranderungen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz ergeben von denen eine Ge-
fahrdung des Wirkungspfades Boden-Mensch, Boden-Grundwasser und Boden-Nutz-
pflanze ausgeht. Die Untersuchung fir ein Grundstiick aus dem Planungsgebiet konnte
nicht erfolgen, da der Grundstlckseigentimer sein Einverstandnis verweigert hat.
Aulerdem konnten im Gebaudebereich auf dem Baggersand 17 Kontaminationsver-
dachtsflachen aufgrund von vorhandener Bebauung nicht untersucht werden, dies ist im
Rahmen etwaiger Bau- oder Erdbaumalinahmen nachzuholen. Beziiglich der schadlichen
Bodenverunreinigungen auf dem Grundstick Baggersand 17 wird vom Gutachter
empfohlen im Rahmen einer Sanierungsuntersuchung die Bodenbelastungen vollstandig
einzugrenzen. Die Kontaminationsflachen sind in der Planzeichnung zum Bebauungsplan
gekennzeichnet worden.

Unabhangig davon, dass auf den Flachen westlich der Travemilinder Landstralle keine
schadlichen Bodenveranderungen festgestellt wurden, missen die Sedimente des ober-
flachennahen Auffiillungshorizont des Containerstellplatzes auf Grund der ermittelten
PAK-Gehalte im Rahmen von Erdbaumalnahmen abfalltechnisch gesondert behandelt
werden.
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5.7.2 Emissionen

5.8
5.8.1

In der Umgebung des Plangebietes sind die Immissionsrichtwerte der TA Larm bereits
durch den Skandinavienkai Uberschritten. Durch die Verlegung der Zufahrt (Nordgate)
werden zwar die Verkehrsmengen und damit auch die Immissionen verringert, es verblei-
ben aber Uberschreitungen im Bereich Rénnauer Weg, Pommernzentrum und Vorder-
reihe, somit sind zusatzliche Immissionen durch das Plangebiet auszuschlief3en. Die zu-
satzlichen Immissionsanteile aus der Nutzung der Gewerbeflachen dirfen die Situation
folglich nicht verschlechtern. Im Sinne der TA-Larm ist dies gegeben, wenn die Beurtei-
lungspegel die Richtwerte um mindestens 6 dB(A) unterschreiten. Dies wird durch die
Festsetzung von flachenbezogenen immissionswirksamen Schalleistungspegeln im Be-
bauungsplan erreicht. Die Untersuchungen zum Immissionsschutz sind detailliert im Um-
weltbericht dargestellt.

Ver- und Entsorgungsmalinahmen

Entwasserung

Die geplanten Gewerbegrundstiicke Ostlich der Traveminder Landstralle sind regenwas-
sertechnisch neu anzubinden, die Anbindung soll, das Einverstandnis der Eigentimer
vorausgesetzt, Uber die vorhandenen Grundstlicke an der Uferkante der Trave erfolgen.
Im Bereich der geplanten gewerblichen Bauflachen 6stlich der Traveminder Landstralie
befindet sich die Regenwasservorflut der Travemiinder Landstrale, die zur Realisierung
der gewerblichen Bauflachen umgelegt werden muss.

Die Rénnau als Regenwasserhauptsammler kreuzt das Plangebiet und miindet im Bereich
des Flurstiickes 83/86 in die Trave. Die Lage des Hauptsammlers ist durch ein Lei-
tungsrecht im Bebauungsplan gekennzeichnet.

Durch die Baufelder des westlich der Travemiinder Landstral3e vorgesehenen gewerbli-
chen Baugebietes wird teilweise ein vorhandener Graben Uberplant. Die Planungen zur
Aufhebung bzw. Verlegung des Grabens sind von einem Ingenieurburo erstellt und mit den
zustandigen Dienststellen der Hansestadt Lubeck abgestimmt worden. Voraussichtlich ist
ein Wasserrechtsantrag nach WHG und/oder LWG bei der unteren Wasserbehdrde der
Hansestadt Libeck zu stellen.

Der innerhalb der Verkehrsflachen der Travemiinder Landstral’e verlaufende Regenwas-
serkanal kann beibehalten werden. Im weiteren Verlauf kreuzt der Regenwasserkanal das
Flurstick 83/111, wobei er unter einer bestehenden Halle verlauft. Vorerst kann der Kanal
dort verbleiben. Zukunftig soll er jedoch aus dem kinftigen Baufeld in den Bereich des
Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes GFL-3 verlegt werden.

5.8.2 Versorgung

5.9
5.91

Die Versorgung des Baugebietes mit Wasser und Elektrizitat im Gblichen Rahmen ist aus
dem Bestand der Versorgungssysteme in der Traveminder Landstralle mdglich. Eine
Gasversorgung besteht dort nicht und ist z.Zt. auch nicht vorgesehen. Bei entsprechender
Nachfrage koénnte aber eine Gasversorgung in Abstimmung mit unserem
Netzanschlussburo angeboten werden. Weiterhin ist in Teilbereichen eine Verstarkung
bzw. Neuverlegung der Elektrizitdtsversorgung erforderlich.

Sollten im Zusammenhang mit der Errichtung des Wendehammers Leitungsumlegungen
der verschiedenen Versorgungssysteme erforderlich werden, sind diese vom Veranlasser
zu tragen.

Eingriff in Natur und Landschaft, Grinflachen und Bepflanzung

Eingriff in Natur und Landschaft

Die Schaffung der neuen Bauflachen stellt einen Eingriff in Natur und Landschaft dar. Im
parallel zur Aufstellung des Bebauungsplanes entwickelten Griinordnungsplan sind auf-
bauend auf einer umfassenden Bestandsaufnahme und Bewertung die durch den Be-
bauungsplan zu erwartenden Eingriffe in Natur und Landschaft einschlief3lich der mogli-
chen Minimierungs- und AusgleichsmalRnahmen untersucht worden. Als Ergebnis der
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Untersuchungen zum GOP wurde auf Grund der Hochwertigkeit der Flachen aus natur-
schutzfachlicher Sicht und des sich daraus ergebenden hohen Ausgleichbedarfs die Grolie
des geplanten Gewerbegebietes reduziert.

Trotz der Reduzierung der Flachengrofie missen nach §25 LNatSchG geschitzte Bio-
topflachen in Anspruch genommen werden. Fir die Inanspruchnahme geschitzter Bio-
topflachen ist im Rahmen des B-Planverfahren eine Ausnahme gemaf § 64 (2) LNatSchG
zu beantragen. Uber die Zulassung dieser Ausnahme entscheidet die Untere
Naturschutzbehdrde.

Die Zielvorstellungen und die Aussagen des GOP sind weitgehend in den Bebauungsplan
Ubernommen worden. Die Inhalte des GOP werden im Umweltbericht detailliert dargestellt.

5.9.2 Bestandsaufnahme
Zur Abschatzung der naturraumlichen Wertigkeit des Plangebietes und als Grundlage fur
die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung wurde eine Bestandsaufnahme flr die vorran-
gig eingriffsrelevanten Teilbereiche im Bebauungsplangebiet erstellt. Die Bestandsauf-
nahme konzentriert sich auf die bisher unbebauten Teilflachen des Plangebietes. Im Vor-
dergrund der Untersuchung stand die Bewertung der Vegetation und der Tierlebensrdume.

Die Kartierung der Fauna wurde von einem Diplom-Biologen durchgeflihrt, der Untersu-
chungsumfang umfasst die Erfassung der Fledermause sowie Potentialanalysen fir Vogel,
Tagfalter bzw. Heuschrecken und Reptilien.

5.9.3 Kleingartenanlage
Die Kleingartenanlage zwischen den geplanten gewerblichen Bauflachen westlich der
Traveminder Landstrale und der Bahnlinie wird unverandert in den Bebauungsplan
ubernommen. Die einzelnen Kleingarten sind insgesamt verpachtet und in einem ge-
pflegten Zustand. Durch die geplante veranderte Verkehrsfihrung wird die momentan
teilweise erhebliche Belastigung durch Stralienverkehrslarm verringert.

5.9.4 Grinordnungsplan
Es ist davon auszugehen, dass die Uberbauung im Bereich des vorhandenen Gewerbe-
gebietes Ostlich der Traveminder Landstral’e unverandert bestehen bleibt. Die Aussagen
des Griunordnungsplanes konzentrieren sich daher auf die neu hinzukommenden Flachen
westlich der Travemiinder LandstralRe und auf die StralRe selbst.
Im Rahmen der Aufstellung des Griinordnungsplanes wurden folgende Ausgleichsflachen
ermittelt:
Die Ausgleichsflache M-2 befindet sich nordéstlich zum Bebauungsplangebiet. Es handelt
sich um einen Bereich am Bahnhof "Travemunde-Hafen".

Die Ausgleichsflache M-3 befindet sich in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten im Siiden
Libecks. Die Hihnerbek, ein Gewasser Il. Ordnung, verlauft dort nordwestlich der Ortslage
Moorgarten und miindet bei Nienhiisen in die Grienau. Als Ausgleich fur den Eingriff in den
inzwischen aufgehobenen Graben zwischen der Traveminder Landstrale und der
Kleingartenanlage Siechenbucht wird die Hihnerbek im Abschnitt zwischen dem Bran-
denweg bis ca. 100 m westlich der Nienhlsener Strale entrohrt und renaturiert.

Die Ausgleichsflache M-4 liegt im Stadtteil St. Lorenz Nord in der Siedlung Dornbreite. Die
Flache wird ackerbaulich genutzt und ist von Kleingarten, einer Ackerflache, der Autobahn
A1 und der Flutgrabenniederung umgrenzt. In diesem Bereich befinden sich weitere
Ausgleichsflachen mit dem Ziel, eine offene Wiesen- und Weidenlandschaft mit
eingestreuten Sukzessionsflachen sowie Gehdlzstrukturen zu entwickeln.

In ihrer Lage und Qualitat sind die Eingriffsflachen in Traveminde und die Flachen am
Steinrader Damm in etwa vergleichbar. Beide liegen relativ isoliert und sind teilweise durch
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5.10

5.11

6.1
6.1.1

angrenzende Verkehrsflachen vorbelastet. Das Areal am Steinrader Damm weist jedoch
durch die Verbindung zu anderen Ausgleichsflachen wesentlich héhere Qualitaten fir den
Arten- und Biotopschutz auf.

Die Ausgleichsflachen M-2 und M-3 sind im Bebauungsplan als Flachen fir MalRnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft festgesetzt.

Die Ausgleichsflache M-2 ist derzeit in Besitz des Bundeseisenbahnvermégens und wird
von der Hansestadt Libeck, Bereich Liegenschaften angekauft.

Die Ausgleichsflache M-3 Niendorf-Moorgarten befindet sich teilweise im Eigentum der
Hansestadt Libeck. Lediglich das Flurstiick 69/31 ist in Privatbesitz. Das Einverstandnis
der Eigentimer flr die vorgesehene MalRnahme liegt vor.

Die Ausgleichsflache M-4 ist komplett in Besitz der Hansestadt Libeck, eine
planungsrechtliche Sicherung der Flachen ist nicht erforderlich, da die Stadt sich durch
Selbstbindung verpflichtet die Mallnahmen entsprechend den Vorgaben aus dem GOP
umzusetzen.

Die im GOP dargestellten Ausgleichsflachen und —maflinahmen sind in ihrem Umfang und
ihrer Qualitat geeignet, eine ausreichende Kompensation fur die mit dem Bauvorhaben
verbundenen qualitativen und quantitativen Eingriffe zu erbringen.

Gestaltungsvorschriften

Durch die Festsetzung bezliglich der Werbeanlagen in den Gewerbegebieten soll eine
angemessene Gestaltung insbesondere der Flachen angrenzend an die Erschliellungs-
wege erreicht werden.

Denkmalpflege / Archaologie

Innerhalb des Bebauungsplangebietes befinden sich Teile des historischen Fischereiha-
fens Travemiinde. Bei Eingriffen in den Boden ist mit archaologisch relevanten Funden und
Befunden aus dem Mittelalter und der frithen Neuzeit ebenso zu rechnen wie mit
Einzelfunden aus vor- und friihgeschichtlicher Zeit.

Bei allen Bodeneingriffen innerhalb des Plangebietes ist die rechtzeitige Information der
Archaologischen Denkmalpflege, Bereich Archaologie der Hansestadt Libeck zwingend
erforderlich.

Umweltbericht

Da der Bebauungsplan 32.07.00 Teilbereich West Fischereihafen / Baggersand nach dem
Baugesetzbuch in der Fassung vom 24.06.2004 entwickelt wird, ist fur die Belange des
Umwelt- und Naturschutzes eine Umweltprifung durchzufiihren und ein Umweltbericht zu
erstellen.

Einleitung

Kurzdarstellung der Ziele und Inhalte des Bebauungsplanes

Die Aufstellung des Bebauungsplanes im Bereich Fischereihafen/ Baggersand erfolgt, um
eine geordnete stadtebauliche Entwicklung am sidlichen Ortsrand Travemiindes sicher zu
stellen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist durch die geplante Verlegung der
KreisstralRe 20 (Traveminder Landstral’e) aus dem Hafengebiet erforderlich geworden.
Aus Traveminde kommend enden die offentlichen Verkehrsbeziehungen kiinftig so-
zusagen als Sackgasse vor dem Hafengelande des Skandinavienkais.

Den Schwerpunkt der Festsetzungen des Bebauungsplanes 32.07.00 Fischereihafen /
Baggersand — Teilbereich West bildet die Schaffung bzw. Absicherung des Planungs-
rechtes insbesondere flr die Erhaltung bzw. Errichtung von hafennahen Gewerbeflachen.
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6.1.1.1

6.1.1.2

Plangebiet und Prifung alternativer Standorte

Das Plangebiet reicht vom Skandinavienkai bis zur Grinflache auf dem Flurstick
83/103 bzw. der Lagerhalle auf dem Flurstiick 83/97, die westliche und 6stliche Be-
grenzung bilden die Bahnlinie Libeck — Travemuinde und die Uferlinie der Trave.

Die Untersuchung eines alternativen Standortes ist nicht erfolgt, da es sich hauptsach-
lich um eine Planung im Bestand handelt. Der Bereich muss durch die veranderte
Verkehrsfuhrung neu geordnet werden, die Anordnung der zusatzlichen gewerblichen
Bauflachen hangt unmittelbar mit der erforderlichen Neuordnung zusammen und wirde
an einem anderen Standort keinen Sinn machen. Die Nutzung einer vorhandenen
Stralde fUr eine beidseitige Bebauung bietet sich auch im Hinblick auf einen sparsamen
Umgang mit Grund und Boden an. Die neu geplanten Gewerbeflachen, die
insbesondere flir Bootslagerhallen genutzt werden sollen, missen aus betrieblichen
Grinden in unmittelbarer Nahe zu den Bootswerften angeordnet werden, da sie Er-
weiterungsflachen fur diese darstellen.

Bedarf an Grund und Boden

Flachenwerte:

Bebauungsplangebiet: ca. 12,0 ha
Gewerbegebiete: ca. 8,1 ha
Offentliche Verkehrsflachen: ca. 1,6 ha
Griunflachen: ca. 2,3 ha

Die GesamtgroRRe des Plangebietes betragt rund 12 Hektar. Der Anteil der neu zu ver-
siegelnden Flachen betragt insgesamt ca. 2,8 Hektar. Es sind gem. § 25 LNatSchG
besonders geschitzte Biotope betroffen.

6.1.2 Umweltschutzziele aus Fachgesetzen und Fachplanen

6.1.2.1

6.1.2.2

Fachgesetze

Der Umweltbericht erfordert die Darstellung der fir die Berucksichtigung der Umwelt-
ziele relevanten Fachgesetze. Nach §1 (6) Nr.7 BauGB sind Belange des Umwelt-
schutzes einschlielllich des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu bertcksichti-
gen, nach § 1a BauGB sind die umweltschiitzenden Belange in die Bauleitplanung ein-
zustellen und nach § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz sind schadliche Umweltaus-
wirkungen auszuschlieBen. Den faunistischen Bestandserhebungen liegen folgende
Gesetze zugrunde: § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatschG — Vorkommen und Betroffenheit streng
geschutzter Arten und § 19 Abs. 3 BNatschG — Hinweise zur Abwagung. AuRerdem ist
gemal § 21 BNatSchG Uber die Vermeidung den Ausgleich und Uber den Ersatz nach
den Vorschriften des BauGB zu entscheiden, wenn auf Grund der Aufstellung und
Anderungen von Bauleitplanen Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten sind. Es
ist der § 25 LNatSchG zu beachten, da entsprechend geschitzte Flachen im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes vorkommen. Den Untersuchungen zu
Bodenverunreinigungen bzw. Altlasten liegen die Prif- und Malnahmewerte der
BBodenSchG zu Grunde. Die Erforderlichkeit zur Aufstellung eines Griinordnungspla-
nes ist generell im Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) verankert. Gemall § 9 (1)
LNatSchG sind die ortlichen Erfordernisse und MaRnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege in Landschaftsplanen flachendeckend darzustellen.

Fachplane

Es sind Informationen des Fortschreibungslandschaftsplanes zur Erweiterung des
Skandinavienkais in den Umweltbericht eingeflossen. Der faunistischen Bestandsauf-
nahme liegen folgende Fachplanungen zugrunde: Umweltplanung Skandinavienkai
2000 und das Flora-, Fauna- Gutachten des Landschaftsarchitekturbiiros Kihlert ter
Balk, Libeck.
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6.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

6.2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung

6.2.1.1

6.2.1.2

Art und Umfang

Die, dem Umweltbericht zugrundeliegende landschaftsplanerische Bestandsaufnahme
bezieht sich auf die unbebauten Flachen des Plangebietes, da nur hier eine Beein-
trachtigung der Flora und Fauna zu erwarten ist.

Die Bilanz aus dem GOP beschrankt sich ebenfalls nur auf die Flachen, bei denen sich
Planung und Bestand unterscheiden. Dabei handelt es sich auf der westlichen Stra-
Renseite um die Flachen zwischen der Traveminder Landstral’e und den Dauerklein-
garten entlang der Bahnlinie und auf der 6stlichen StralRenseite um den Grinstreifen
entlang der Stral’e sowie das ehemalige ,Nordgate. Das eingriffsrelevante Gebiet
umfasst ungefahr 2,8 ha.

Die eingriffsrelevanten Flachen zwischen der Travemunder Landstral3e und den Klein-
garten an der Bahnlinie sollen fiir Bootslagerhallen u. a. genutzt werden, d.h. die fest-
gesetzten Gewerbegebiete werden nahezu vollstandig versiegelt. Das betrifft Ruderal-
und Geholzflachen sowie teilweise auch einen zumindest temporar wasserfiihrenden
Graben.

Die Kartierung der Fauna wurde von einem Diplom-Biologen durchgefihrt; Inhalt der
Untersuchung ist eine Teilerfassung der Fledermause und eine Potentialanalyse fir die
Arten Végel, Tagfalter bzw. Heuschrecken, Reptilien und Amphibien. Die Erfassung der
Fledermause wurde als Kartierung mit erweiterter Potentialanalyse durchgefiihrt. Bei
der Bestandskartierung konnte teilweise auf Informationen zur Biotopausstattung
zurlckgegriffen werden, die bereits aus anderen Bauvorhaben vorlagen.

Die Untersuchungen zu méglichen Altlasten beziehen sich auf den gesamten Flache-
numgriff, da insbesondere auf den langfristig gewerblich genutzten Flachen ein Altlas-
tenverdacht besteht.

Bei der schalltechnischen Untersuchung wurden zusatzlich zum Plangebiet auch der
Skandinavienkai, die dazugehdrigen Gewerbegebiete und die angrenzenden Wohnge-
biete mit einbezogen.

Abgrenzung des Untersuchungsrahmens

Gemal § 2 (4) BauGB ist bei der Aufstellung des o. g. Bebauungsplanes die Beschrei-
bung und Bewertung der Auswirkungen der Planung auf die Schutzgiter der Umwelt in
einem Umweltbericht erforderlich. Der Untersuchungsrahmen wurde im Zuge der frih-
zeitigen Beteiligung der Behdrden abgestimmt, Schwerpunkte des Umweltberichtes
stellen die Untersuchung der vorhandenen Flora und Fauna sowie die Auswirkungen
des erweiterten Skandinavienkais auf das Plangebiet dar. Umweltfachliche Ziele sind
insbesondere die Zonierung der Nutzung von Hafennutzung Uber gewerbliche bzw.
eingeschrankte gewerbliche Nutzung zu Wohnnutzung und die Einschatzung des Po-
tentials beziglich Flora und Fauna.

Die folgende Liste zeigt welche Schutzglter durch die Planung betroffen sind:

Schutzglter ja Erlduterung
Auswirkungen | Menschen umweltbezogene Auswirkungen auf den
der Planung ja Menschen und seine Gesundheit sowie die
Bevdlkerung insgesamt
Tiere ja Auswirkungen auf Tiere. Pflanzen, Boden,
Pflanzen ja Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgeflige
Boden ja zwischen ihnen sowie die Landschaft und die
W - biologische Vielfalt
asser ja
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Klima ja
Landschaft ja
Biologische Vielfalt ja
Kulturglter ja umweltbezogene Auswirkungen auf Kultur-
Sachgiiter ja glter und sonstige Sachgliter
Wechselwirkungen ja Wechselwirkungen zwischen diesen Schutz-
gltern
Umweltaspekte | Bodenschutzklausel ja Bei der Umweltfolgenabschatzung sind die
Innenentwicklung la Umweltaspekte wie sparsamer Umgang mit
Umwidmung Grund und Boden, Vorrang der Innenent-
ja wicklung und die Umwidmungssperrklausel
zu beriicksichtigen
FFH-Gebiete nein | Erhaltungsziele und Schutzzweck der FFH-

Gebiete und der europaischen Vogelschutz-

Vogelschutzgebiet i
ogelschutzgebiete nein | gebiete

Eingriffsregelung ja Eingriffsregelung gemaf § 1a (3) BauGB

Immissionen ja Vermeidung von Immissionen sowie sachge-

Abfalle ja rechter Umgang mit Abfallen und Abwassern

Abwasser ja

erneuerbare Energien nein | Nutzungen erneuerbarer Energien sowie

Energienutzung nein | sparsame und effiziente Energienutzung

Landschaftsplane Darstellung von Landschaftsplanen sowie

Fachplane sonstigen umweltrechtlichen Fachplanen;
ja insbesondere des Wasser-, Abfall- und Im-

missionsschutzrechts
Luftqualitat nein | Erhaltung bestmdglicher Luftqualitat
6.2.1.3 Schutzgut Mensch:

Altlasten:

Die Grundstlicke Travemunder Landstrae 300, 302, 304 und Auf dem Baggersand 17
in Traveminde werden seit langem gewerblich genutzt. Auf Grund dieser Nutzung be-
steht ein Altlastenverdacht. Eine diesbeziigliche historisch-deskriptive Erfassung bei der
auch die Flachen westlich der Traveminder Landstrale Berucksichtigung fanden,
wurde von einem Ingenieurbiro durchgefihrt. Die erste gewerbliche Nutzung im Un-
tersuchungsgebiet erfolgte durch eine Bootswerft im Jahre 1912, die erste industrielle
Nutzung erfolgte im Jahre 1924 durch einen Schiffbaubetrieb, der lediglich bis 1928
existierte. In der Folgezeit entstand auf dem Baggersand eine Maschinenfabrik, der
nach dem zweiten Weltkrieg eine Werft angegliedert wurde, es wurden Schiffsmotoren,
Baumaschinen und Dampfwalzen hergestellt. Im Jahre 1976 wurde auf den Flachen im
sudlichen Teilbereich des Bebauungsplangebietes ein Werftbetrieb gegriindet, der bis
heute besteht. Die Flachen der ehemaligen Maschinenfabrik werden derzeit zur Her-
stellung und Lagerung von medizinischen Geraten genutzt. Auf den Flachen entlang der
Traveminder Landstralle hat es westlich der Stralengabelung Travemuinder
LandstralRe / Baggersand einen Schuttabladeplatz gegeben. Im Bereich der Zufahrt zur
Bobs-Werft befindet sich ein Stellplatz fir Container, die mit Mischabfallen beflllt sind,
ansonsten ist keine gewerbliche oder industrielle Nutzung dokumentiert. Als Ergebnis
der Erfassung wurden 46 Verdachtsflachen kartiert. Basierend auf den ermittelten
Kontaminationsverdachtsflachen wurde ein Konzept als Grundlage fir die
erforderlichen Untersuchungen zur Gefahrdungsabschatzung entwickelt. Da sich die
Kontaminationsverdachtsflachen mit Ausnahme des Containerstellplatzes und eines
ehemaligen Schuttplatzes westlich der Travemunder Landstraf3e auf Flachen befinden,
die gewerblich genutzt werden und bebaut oder versiegelt sind, ist eine weitergehende
Untersuchung aller Verdachtsflachen zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll. Daher
wurden die Verdachtsflachen vom Gutachter in drei Kategorien eingeteilt: Fur die
Flachen der Kategorie A besteht ein dringender Erkundungsbedarf, da stichhaltige
Hinweise auf Boden und/oder Grundwasserverunreinigungen vorliegen; Kategorie B
kennzeichnet einen angezeigten Erkundungsbedarf, da die historisch-deskriptive Er-
fassung Hinweise auf Boden und/oder Grundwasserverunreinigung ergeben hat; bei

Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss am 27.11.2025 16



Begriindung Bebauungsplan 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand, Teilbereich West -

Kategorie C handelt es sich um Kontaminationsverdachtsflachen fur die ein Erkun-
dungsbedarf nur im Rahmen von geplanten Bau- und ErdbaumalRnahmen besteht. Fir
die Kontaminationsverdachtsflachen der Kategorien A und B wurde im Rahmen der
Bauleitplanung aufbauend auf die historisch-deskriptive Erfassung eine Gefahrdungs-
abschatzung erstellt. Die Altlastenverdachtsflachen der Kategorie C, die im Bebau-
ungsplan 32.07.00 Teilbereich West - Fischereihafen / Baggersand gekennzeichnet
wurden, sind im Rahmen kinftiger Bau- bzw. ErdbaumaflRnahmen zu untersuchen.
Ausgenommen davon sind die Verdachtsflachen westlich der Travemunder Allee, hier
sind die umwelttechnischen Untersuchungen zur Gefahrdungsabschatzung bereits
erfolgt.

Fir die weitergehenden Untersuchungen der Altlastenverdachtsflachen der Kategorie
A und B istin Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehdérde der Hansestadt Libeck
eine orientierende Gefahrdungsabschatzung beauftragt worden. Es haben sich bisher
nur im Bereich des gewerblich genutzten Grundstickes auf dem Baggersand 17
schadliche Bodenveranderungen nach dem Bundes-Bodenschutzgesetz ergeben von
denen eine Gefahrdung des Wirkungspfades Boden-Mensch, Boden-Grundwasser und
Boden-Nutzpflanze ausgeht.

Die Untersuchung konnte fiir ein Grundstiick aus dem Planungsgebiet noch nicht er-
folgen, da der Grundstlckseigentimer dem Gutachter den Zugang zu seinem Grund-
stlck verweigert. Daher wurden die Verdachtsflichen im Bebauungsplan gekenn-
zeichnet.

Unabhangig davon, dass auf den Flachen westlich der Travemiinder Landstralle keine
schadlichen Bodenveranderungen festgestellt wurden, missen die Sedimente des
oberflachennahen Aufflllungshorizont des Containerstellplatzes auf Grund der ermit-
telten PAK-Gehalte im Rahmen von ErdbaumalRnahmen abfalltechnisch gesondert be-
handelt werden.

Larmschutz

Im Fischereihafen treten Gerauschimmissionen auf, die hauptsachlich aus dem Um-
schlagbetrieb am Skandinavienkai resultieren. Im Rahmen der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes 32.07.00 Teilbereich West — Fischereihafen / Baggersand wurde durch das
Ingenieurbiiro Lairm Consult GmbH, Hammoor (28.09.2005) eine schalltechnische
Untersuchung durchgefiihrt. Im Rahmen der larmtechnischen Untersuchung wurde die
schallschutzrechtliche Vertraglichkeit des Planvorhabens gepriift. Die Ergebnisse sind
im Folgenden beschrieben.

Die Beschreibung der einzelnen Larmwerte erfolgt getrennt nach den unterschiedlichen
Larmarten wie Gewerbe- und Verkehrslarm.

Gewerbelarm

Die Beurteilungsgrundlage bildet die DIN 18005 (,Schallschutz im Stadtebau®), die hin-
sichtlich des Gewerbelarms auf die TA Larm verweist. Unabhangig davon, dass See-
hafenumschlagsanlagen vom Geltungsbereich der TA Larm ausgenommen sind, wurde
im Rahmen der vorliegenden Untersuchung neben den hafennahen Gewerbeflachen
der Skandinavienkai als Vorbelastung im Sinne der TA Larm angesehen. Eine Prifung
der Gesamtbelastung ist laut TA Larm nur fir den Fall erforderlich, dass die durch das
Plangebiet hervorgerufene Zusatzbelastung die Immissionsrichtwerte der TA Larm an
den malgeblichen Immissionsorten um weniger als 6 dB(A) unterschreitet
(Relevanzkriterium).

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass fur sdmtliche Gewerbeflachen inner-
halb des Plangeltungsbereiches im Tagesabschnitt keine Emissionsbeschrankungen
erforderlich sind. Im Nachtabschnitt ist fir die Gewerbegebiete GE(e)-1, GE(e)-3 und
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6.2.1.4

bis GE(e)-4 ein Nachtbetrieb auszuschlieen. Fur die Flachen des Gewerbegebietes
GE(e)-2 ist eine Beschrankung der maximal zulassigen Schallemissionen durch Fest-
setzung eines flachenbezogenen immissionswirksamen Schallleistungspegeln (FISP)
von maximal 50 dB(A) erforderlich.

Die Zusatzbelastung durch die Gewerbeflachen des Plangebietes unterschreitet die
jeweiligen Immissionsrichtwerte im Bereich der mafRgeblichen Immissionsorte, die in der
schalltechnischen Untersuchung dargestellt sind, um mindestens 6 dB(A). Durch das
Einhalten des ,Relevanzkriteriums® werden die Vorbelastungen ausreichend be-
ricksichtigt. Die FISP dienen dem Schutz der Wohnnutzungen aufierhalb des Plan-
geltungsbereichs vor Emissionen aus dem Plangeltungsbereich.

Der Immissionsrichtwert fir Gewerbegebiete von 50 dB(A) nachts wird im sidlichen
Bereich des Plangebietes Uberschritten. Der Schutz von ausnahmsweise zulassigen
Wohnnutzungen im sudlichen Plangeltungsbereich vor Gewerbelarmeinwirkungen kann
vor dem Hintergrund, dass Seehafenumschlagsanlagen nicht dem Geltungsbereich der
TA Larm unterliegen und der Skandinavienkai die maRgebliche Vorbelastung des
Plangebietes darstellt, durch Festsetzung von passiven Schallschutzmallnahmen
erreicht werden. Hier genligen die Anforderungen an den Schallschutz des Larmpe-
gelbereiches Il gemak DIN 4109 um den Schutz zu gewahrleisten.

Verkehrslarm

Die Beurteilung des Strallenverkehrslarms orientiert sich zusatzlich an den Vorgaben
der 16. BImSchV (,Verkehrslarmschutzverordnung®). Das umliegende Stral’ennetz ist
zum Teil erheblich belastet. Da im Wesentlichen vorhandene Betriebe Uiberplant werden
und die geplante Ansiedlung von Bootslagerhallen nordlich der Travemunder
Landstrale kaum zusatzlichen Verkehr erzeugt, sind Veranderungen als gering einzu-
schatzen. Relevante Erhdéhungen des StralRenverkehrslarms— insbesondere wahrend
der Nachtstunden — sind deshalb nicht zu erwarten. Auf der Travemiinder Landstral’e
ist nach dem geplanten Umbau zur Sackgasse ein geringeres Verkehrsaufkommen als
bisher zu erwarten, da die Stralle nicht mehr als Durchfahrtsstralle genutzt werden
kann.

Schutzgut Pflanzen und Tiere:

Bis auf einen schmalen Streifen entlang der Traveminder Landstrale wird das Areal
Ostlich der StralRe bereits heute als Gewerbegebiet genutzt Die gesamte Flache ist na-
hezu vollstandig versiegelt. Daher ist dort keine Beeintrachtigung der Flora und Fauna
zu erwarten. Die folgenden Untersuchungen beziehen sich aus dem Grund hauptsach-
lich auf die Bereiche westlich der Stral3e.

Bestandsaufnahme Flora

Naturnahe Bereiche, die eine genauere floristisch—faunistische Betrachtung erfordern,
befinden sich insbesondere im Bereich der linsenférmigen Flachen zwischen Bahnlinie
und der Travemlnder Landstral3e.

1998 / 1999 wurden diese Flachen im Rahmen der Bestandsaufnahme fir die UVS zur
Verlegung des DB-Gleises am Skandinavienkai bereits kartiert. Die damalige Be-
standsaufnahme beinhaltet Aussagen zu den naturnahen, teilweise gesetzlich ge-
schutzten Flachen zwischen Gleis und Travemiinder LandstralRe. Daraus ergaben sich
erste Hinweise auf die Wertigkeit der Flachen.

Die damals bestehenden offenen Ruderal- und Sukzessionsflachen haben sich inzwi-
schen Uberwiegend zu Gehdlzflachen entwickelt. Zwischen den Kleingarten und der
Strafle dominieren Gehodlzflachen, die z.T. waldartige Strukturen mit ausgewachsenen
Baumen aufweisen. Die Flachen sind durch die Zufahrten zu den angrenzenden Klein-
garten unterbrochen. Lineare Geholzstrukturen saumen vor allem die Travemuinder
Landstral’e zu beiden Seiten sowie den Graben auf der Westseite. In den Gehdlzfla-
chen stehen zahlreiche ausgewachsene Baume.

Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss am 27.11.2025 18



Begriindung Bebauungsplan 32.07.00 - Fischereihafen / Baggersand, Teilbereich West -

Ruderalflachen beschranken sich auf kleinere Bereiche nahe der Kleingarten. Zudem
ist der Bereich des alten, stillgelegten Gleises, weiterhin offen und gehdlzfrei.

Bewertung Flora

Im Bereich der Container-Lagerflache westlich der Travemuinder Landstraf3e haben sich
auf ca. 50% der Flache wertvolle Trockenrasenbestdnde ausgebildet. Sie sind gem. §
25 LNatSchG geschitzt. Die Flache des Container-Lagerplatzes betragt ca. 2.400 m?.
Entlang der Travemiinder Landstralle sind Uberwiegend Baume unterschiedlichen Al-
ters, verschiedener Arten und GréRRen vorhanden. Die Baume liegen innerhalb ge-
schlossener Gehdlzbestande. Im Hinblick auf die Fledermausvorkommen ist die grof3e,
alt eingewachsene Linde im Zufahrtsbereich zu den Kleingarten zu erwahnen. Fir die
Fledermause ist dieser Altbaum das vermutlich wertvollste Strukturelement des
gesamten Planungsraums.

Zur Eingriffsminimierung wird entlang der Grenze zu den Kleingéarten eine freiwach-
sende Hecke als Nahrungsquelle, z.B. fir die vorkommenden Fledermausarten, ange-
legt. Die Baumreihe an der Strale "Auf dem Baggersand", die Baume entlang der Tra-
vemunder Landstralle sowie die "Fledermauslinden" und einige weitere hochwertige
Einzelbdume werden erhalten.

Die Inanspruchnahme der offenen Vegetations- sowie der Gehdlzflachen betrifft Berei-
che, die eine hohe Biotopfunktion besitzen. Vor allem auf der Westseite des Planungs-
gebietes befinden sich naturnahe Feldgehdélze mit vorwiegend heimischen Gehdlzen.
Die Gehdlzflachen haben insgesamt einen hohen Anteil ausgewachsener Baume. Auf
der Ostseite der Travemunder Landstral3e befinden sich zwei kleinere Gehdlzbestande,
die aufgrund ihrer GroRRe und stralenbegleitenden Funktion einen geringeren
Biotopwert aufweisen

Bestandsaufnahme Fauna

Auf Grundlage der faunistischen Erfassung kénnen die Auswirkungen des geplanten
Eingriffes auf die Tierwelt beurteilt und Vorschlage zu Vermeidung, Minimierung und
Kompensation erarbeitet werden. Die faunistischen Untersuchungen konzentrieren sich
auf die Erfassung und Bewertung ausgewahlter Tierartengruppen mit hohem Indikati-
onswert flr den Standort. Ausgewahlt wurden die Tierarten Fledermause, Brutvogel,
Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter. Auf die Berlicksichtigung von Amphibien wurde
aufgrund der geringen Eignung des Gebietes als Lebensraum fiir diese Gruppe ver-
zichtet. Fir die o. g. Tierartengruppen wurde eine faunistische Potentialanalyse und fir
die Fledermause zusatzlich eine ,minimierte Bestandserfassung® durchgefihrt. Die
faunistische Potentialanalyse ist ein Verfahren zur Beurteilung der tierischen Besiedlung
von Lebensraumkomplexen. Im Untersuchungsgebiet wurde das faunistische Ar-
teninventar, mit Hilfe von zwei mehrstiindigen Gelandebegehungen aufgenommen.
Zusatzlich wurde wahrend der Fledermauserfassung das Potential nachtaktiver Vogel-
arten im Gebiet Uberpruft. AuBRerdem wurden auf der Grundlage von vier zwischen Juni
und September 2004 durchgefuhrten Gebietsbegehungen (Tag- und Nachterfassung)
die potentiellen Vorkommen streng geschuitzter Arten hinsichtlich ihrer mdglichen
Betroffenheit durch das geplante Vorhaben beurteilt.

Bewertungsmethodik

Fir die Funktionsraume Kleingartenanlage und Sukzessionsflache zwischen Trave-
minder Landstral’e und der Kleingartenanlage werden die potentiell vorkommenden
Arten der untersuchten Tiergruppen aufgelistet. Wertgebende Arten sind alle geféahr-
deten, stark gefahrdeten oder vom Aussterben bedrohten Arten der roten Listen
Schleswig-Hosteins. Es kénnen aber auch ungefahrdete Arten Uber verschiedene Kri-
terien wie die Vollstandigkeit der Zénose, die regionale Gefahrdung oder eine beson-
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ders hohe Artenvielfalt in die Bewertung eingehen. Zusatzlich zur landesweiten Ge-
fahrdung werden auch die europaischen Vorgaben aus der FFH-Richtlinie und der Vo-
gelschutzrichtlinie berlicksichtigt.

Untersuchungsgebiet

Das Untersuchungsgebiet entspricht groftenteils dem Plangebiet des Bebauungspla-
nes 32.07.00 — Fischereihafen/Baggersand; asphaltierte Stralenziige, versiegelte Fla-
chen und die Hafenanlagen blieben als nicht natlrliche Strukturen unberucksichtigt. Das
Gebiet lasst sich in zwei relativ unterschiedliche Landschaftsraume untergliedern, die
Kleingartenanlage ,Siechenbucht® und die Sukzessionsflachen zwischen den
Kleingarten und der Travemunder Landstralle.

Kleingartenanlage ,Siechenbucht®:

Die Nutzungs- und Stoérungsintensitat ist hoch, schwankt aber in Abhangigkeit von Wo-
chentagen und Tageszeiten. Die im Westen gelegene Bahnlinie stellt eine besondere
Stérungs- und Gefahrenquelle fir viele Tierarten dar, bietet aber auch einigen Arten
glnstige, thermisch bevorzugte Lebensraume und fungiert partiell als Vernetzungs-
element.

Sukzessionsflachen:

Die nicht mehr genutzte Gleisanlage in diesem Funktionsraum ist ein hervorragender
Lebensraum fiir einige Heuschreckenarten und Tagfalter sowie die Waldeidechse. Im
Zentrum des Funktionsraumes liegt ein von Geblischen eingefasster Containerstell- und
Lagerplatz, der aufgrund der naturfernen Auspragung nicht zum Funktionsraum gezahlt
wird.

Fledermause

Fledermause sind aufgrund ihres Jahreszyklus, der Anspriiche an die verschiedenen
Habitate und ihres Nahrungsbedarfes als Indikatoren der Qualitat sowie Klimastabilitat
einer Landschaft anzusehen. Fledermause zahlen zu den gefahrdeten Tiergruppen
unserer heimischen Fauna. Im Planungsraum befinden sich Strukturelemente, die als
wesentliche Bestandteile des Gesamtlebensraumes der potentiellen Fledermausfauna
eingestuft werden kdénnen. Das sind die Rander des Gehdlzbestandes in der Sukzes-
sionsflache, die Strallenbaume entlang der Travemiinder Landstral’e sowie der was-
serfuhrende Graben und die beiden alten Linden im Zufahrtsbereich zur Kleingartenan-
lage. Das Gebiet besitzt flir Fledermause eine durchschnittliche Bedeutung. Das
Artenrepertoire setzt sich aus den haufigen und weit verbreiteten Arten des norddeut-
schen Tieflandes zusammen. Die im sudlichen Teil an der Kleingartenzufahrt stehenden
alten Linden werden vermutlich auch als Wochenstube genutzt. Die Kleingartenanlage
bietet héchstens den beiden kleinen Fledermausarten, der Berg- und der Mickenfle-
dermaus geeignete Kleinquartiere. Die Sukzessionsflache dagegen bietet glinstige
Voraussetzung als Nahrungsflache und Quartierstandort. Der Nahbereich um die alten
Linden im Zufahrtsbereich zu den Kleingarten dient ferner nachweislich als Jagdhabitat
ebenso wie die wasserfihrenden Teilbereiche des Grabens.

Das geplante Vorhaben durfte sich auf 5 der insgesamt 6 (potentiell) vorkommenden
Fledermausarten, die als streng geschitzte Tierarten anzusehen sind erheblich und
nachteilig auswirken. Lediglich fir die Rauhautfledermaus werden keine nachteiligen
Beeintrachtigungen prognostiziert. Gemaf § 19 (3) BNatSchG sind Eingriffe als unzu-
l&ssig einzustufen, wenn fir das Vorkommen der Individuen einer streng geschitzten
Art die limitierenden Faktoren im Gebiet so verandert werden, dass sie dort nicht mehr
leben kdnnen. Es ist somit sicherzustellen, dass die Fledermausarten nach Realisierung
des geplanten Vorhabens weiterhin im Gebiet vorkommen kénnen. Da die lokalen
Bestande der genannten Arten vermutlich nur klein sind und in der naheren Umgebung
Ausweichmaéglichkeiten bestehen dirfte ihr Fortbestand unter Berlicksichtigung geeig-
neter Eingriffskompensationen nicht als gefahrdet einzustufen sein.

Brutvogel
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Sehr gute Kenntnisse der Okologie der Brutvogelarten, die verhaltnismaRige leichte
Erfassbarkeit und die oft enge Bindung an bestimmte Lebensraumtypen kennzeichnen
die Gruppe der Végel als ausgezeichnete ,Deskriptoren® zur Zustandsbeschreibung
unserer Landschaft. Streng geschitzte Vogelarten gemal § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG
kommen bis auf die gelegentlich im Untersuchungsgebiet nach Nahrung suchenden
Sperber und Turmfalken wahrscheinlich nicht vor. Obwohl die Sukzessionsflache als
naturnah ausgepragter Lebensraum in einer isolierten Betrachtung mit einem hohem
Siedlungspotential ausgestattet ist, verhindert das hohe Stérungspotential und die in-
selartige Lage zwischen Siedlungs- und Gewerbegebieten in mitten stark frequentierter
Verkehrstrassen die Ansiedlung empfindlicher und anspruchsvoller Vogelarten.
Aufgrund der relativ geringen Grofde des Kleingartengelandes ist das Brutvogelinventar
Uberschaubar. Die vier Leitarten fir Kleingarten, Feldsperling, Haussperling, Garten-
rotschwanz und Girlitz dirften alle vorkommen. Haussperling und Girlitz wurden wah-
rend der Flachenbegehung nachgewiesen. Das potentielle Arteninventar kann jedoch
als vergleichsweise reichhaltig eingestuft werden. Die abwechslungsreich strukturierte
Sukzessionsflache ist ein glnstiger Vogellebensraum. Es kommen verschiedene Leit-
arten der Weidenwalder, wie Kleinspecht, Gelbspotter, Nachtigall, Sprosser und poten-
tiell alle landesweit und regional bestandsgefahrdeten Vogelarten vor, die weitgehend
tolerant gegentiber menschlichen Storeinfliissen sind.

Reptilien

Reptilien sind auf einen kleinrdumigen Verbund verschiedener Teillebensraume ange-
wiesen. Alle Reptilienarten bendtigen ein ausreichendes Nahrungsangebot, Platze zum
Sonnen, Unterschlupfmdglichkeiten und geeignete Uberwinterungsquartiere. Wenn
diese Anspruche erflllt sind, kénnen die Reptilien in individuenreichen Populationen
vorkommen. Reptilien zeichnen sich durch eine hohe Habitattreue aus, damit sind die
einzelnen Populationen als reprasentativ fur ihren jeweiligen Standort anzusehen.
Reptilien sind prozentual am starksten in der roten Liste vertreten. In Schleswig-Holstein
kommen nur noch 6 Reptilienarten vor, die Ringel- und Schlingnatter sowie Kreuzotter,
Blindschleiche, Zaun- und Waldeidechse.

Im Planungsraum kénnen die Waldeidechse und die Blindschleiche potentiell vorkom-
men, konkrete Nachweise konnten aufgrund der schweren Nachweisbarkeit dieser Ar-
tengruppen nicht erbracht werden. Glinstige Voraussetzung findet die Blindschleiche
vor allem im Bereich zwischen der Kleingartenanlage und der Sukzessionsflache sowie
innerhalb der Sukzessionsflache entlang der Bahngleise. Die ausgesprochene Insellage
in Verbindung mit der hohen Gefahrdung durch den Stralenverkehr lasst ein
langfristiges Uberleben fragwiirdig erscheinen. Entlang der Gleise, die als Verbund-
struktur im Raum flr Reptilien eine hohe Bedeutung besitzt, kdnnen jedoch regelmalig
Neubesiedelungen erfolgen.

Die Lebensraumanspriiche der Waldeidechse kénnen noch relativ haufig in der Land-
schaft befriedigt werden, daher ist diese Art vergleichsweise verbreitet und dirfte die
haufigste heimische Reptilienart sein. Im Planungsraum kommt sie potentiell entlang
der stillgelegten Bahngleise vor. Aufgrund der geringeren Raumanspriche und der ge-
ringeren Gefahrdung durch den Stralenverkehr diirfte die Lokalpopulation, soweit vor-
handen, weitgehend stabil sein.

Heuschrecken

Heuschrecken treten in Deutschland in einer Uberschaubaren Artenzahl auf und sind
aufgrund ihrer artspezifischen Gesange leicht erfassbar. Der gute Kenntnisstand zur
Biologie und Okologie dieser Arten und die groke Empfindlichkeit, mit der sie auf Ver-
anderung ihres Lebensraumes reagieren, begriinden die Eignung als Zeigerarten. Von
den insgesamt 35 in Schleswig-Holstein lebenden Heuschreckenarten kommen 13
potentiell im Planungsraum vor. Das Artenspektrum setzt sich aus den haufigsten Ver-
tretern unserer heimischen Heuschrecken zusammen.

Die Sukzessionsflache zwischen der Kleingartenanlage und der Travemiinder Land-
stral’e bietet aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit glinstige Lebensraume. In den feuchten
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Bereichen am Bahndamm und entlang des Grabens, kommt als Charakterart die
kurzfliglige Schwertheuschrecke vor. Neben diesem Vorkommen sind vor allem die Be-
stande des regional stark gefahrdeten Nachtigall-Grashtpfers hervorzuheben.

Tagfalter

Der Arten- und Individuenriickgang der Tagfalter ist in den letzten Jahren besonders
auffallig zu beobachten. Aufgrund der phytophagen Lebensweise der Raupen besteht
bei Tagfaltern eine enge Bindung an bestimmte Lebensraumtypen. Im Planungsraum
wurden 12 Tagfalterarten nachgewiesen, 13 weitere kommen potentiell vor. Von Be-
deutung sind die (potentiellen) Vorkommen von 4 Arten, die auf der landesweiten
Vorwarnliste stehen, wie Aurorafalter, C-Falter, Nierenfleck und Sonnenréschen-Blau-
ling.

Die Kleingarten spielen flr die lokale Tagfalterfauna als Nektarquelle eine Rolle. Als
Entwicklungshabitat flir die Raupen sind die Kleingarten kaum geeignet. Die naturnahen
Sukzessionsflachen bieten jedoch einen glinstigen Lebensraum flr Raupen. Die
raumliche Kombination von geeigneten Entwicklungshabitaten und blutenreichen
Saughabitaten ist flir die Schmetterlinge glinstig.

Bewertung Fauna

Insgesamt ist das Untersuchungsgebiet als arten- und individuenreicher Tierlebens-
raum im Stadtgebiet von Liibeck einzustufen. Uberregional ist die Sukzessionsflache
zwischen der Travemunder Landstralle und der Kleingartenanlage von Bedeutung.
Aufgrund des hohen Stérungspotentials zwischen zwei Hauptverkehrsadern fehlen je-
doch stérungsanfallige sowie erdgebundene Arten mit héheren Raumansprichen. Fur
weniger anspruchsvolle Arten mit geringeren Aktionsradien bietet das Untersuchungs-
gebiet dagegen teilweise hervorragende Existenzbedingungen. Aufgrund der besonde-
ren Standortbedingungen entlang des alten stillgelegten Bahngleises innerhalb der
Sukzessionsflache finden z. B. trockenheitsliebende Heuschreckenarten ginstige Vor-
aussetzungen. Aufgrund des hohen Grenzlinienanteils finden sich in grof3er Zahl Arten,
die die Ubergangszonen zwischen verschiedenen Lebensrdumen bewohnen, wie z.B.
die Tagfalter. Es konnte eine Vielzahl lokal gefahrdeter und sogar stark gefahrdeter
Tierarten dokumentiert werden:

4 Fledermausarten, die nach § 10 Abs.2 Nr.11 BNatSchG besonders geschutzt sind,
wurden nachgewiesen und 2 weitere kommen potenziell vor; 37 Brutvogelarten kénnen
im Planungsgebiet erwartet werden, von denen eine in der regionalen Roten Liste als
stark gefahrdet und vier weitere als gefahrdet aufgefuhrt sind. Streng geschitzte
Vogelarten nach § 10 Abs.2 Nr.11 BNatSchG kommen sehr wahrscheinlich nicht vor.
Aus der Gruppe der Reptilien kommen die Blindschleiche und die Waldeidechse, die
auf der regionalen Roten Liste stehen, potenziell vor. Es wurden 9 Heuschreckenarten
nachgewiesen, 4 weitere kommen potenziell vor. Darunter befinden sich 4 regional stark
gefahrdete Arten sowie 5 weitere gefahrdete. Aus der Gruppe der Tagfalter wurden 12
Arten nachgewiesen, darunter 3 stark gefahrdete und 2 weitere gefahrdete. Weitere 13
Arten kommen potenziell vor, darunter noch mal 5 stark gefahrdete und 8 lokal
gefahrdete Arten. Das entspricht rund einem Drittel aller im Lande heute noch
auftretenden Arten.

Besonders der Bereich zwischen Kleingarten und der Traveminder Landstralle stellt
durch seine Naturndhe und Lebensraumvielfalt auf engem Raum einen hochwertigen
Tierlebensraum dar. Nahezu alle oben aufgefiihrten Arten kommen hier vor.

Beurteilung

Die Funktionsrdume Kleingarten und Sukzessionsflachen grenzen aneinander, dadurch
und durch ihre Langenausdehnung wird die Barrierewirkung in abgeschwachter Form
wahrgenommen. Uber den im Norden angrenzenden Bahndamm ist fiir terrestrische
Arten ein gewisser Austausch mit benachbarten Lebensraumen moglich. Die
langgestreckte Form sowie der hohe Naturlichkeitsgrad fuhrt dazu, dass die Flachen
eine bedeutsame Funktion als naturnahe Verbundachsen und Trittsteinbiotope in der
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6.2.1.5

Siedlungslandschaft besitzen. Eine Reihe von siedlungstypischen Wirbeltieren findet im
Funktionsraum Kleingarten geeigneten Unterschlupf oder glinstigen Nist- bzw. Quar-
tiersplatze wahrend der Funktionsraum Sukzessionsflachen als bedeutsamer Nah-
rungsraum fungiert. Die Bedeutung der naturnahen Sukzessionsflachen ist bezlglich
der Austauschbeziehungen weit hdher einzustufen als die der Kleingarten.

Die Flache ist als Riickzugsraum und Trittsteinbiotop innerhalb des Siedlungsgefliges
zu bewerten, insbesondere unter der Berlcksichtigung, dass zukunftig im Stden nicht
mehr die freie Landschaft anschlief3t, sondern das Gewerbegebiet zur Erweiterung des
Skandinavienkais. Insgesamt ist das Gebiet als arten- und individuenreicher, hochwer-
tiger Tierlebensraum einzustufen. Die Flache dient als Lebensraum zahlreicher gefahr-
deter und stark gefahrdeter Arten sowie einiger nach § 10 Abs.2 Nr.11 BNatSchG be-
sonders geschutzten Fledermausarten.

Nach der faunistischen Bewertung (Bulro Bioplan) besitzt der Verlust des zu bebauen-
den Gebietes fir die vorkommenden Vogelarten keine erhebliche Bedeutung. Fur die
Fledermause stellt das Planungsgebiet je nach Art Jagd-, Paarungs- oder Wochenstu-
benquartier dar. Im Planungsraum befinden sich folgende Strukturelemente, die fur die
Fledermause wichtige Funktionen austben: Die Gehdlzrander sowie die StralRenbdume
entlang der Traveminder Landstralle stellen Flugstrallen dar, der wasserfihrende
Graben dient als Trinkquelle und Jagdhabitat, die Strallenzlige dienen als Jagdhabitate
und die Altbaume, insbesondere die beiden "Fledermauslinden”, dienen als potenzielle
Quartiere und Wochenstube.

Um naturschutzrechtlich unzulassige Eingriffe zu vermeiden, ist der Fortbestand der
lokalen Fledermausgemeinschaft nach der Realisierung des Bauvorhabens sicher zu
stellen. Dies wird durch den Erhalt der bedeutsamen Landschaftsstrukturen im Gebiet
mdglich. So missen die beiden Altlinden mitsamt des direkt angrenzenden Gebiisch-
bereichs und die einreihige Geholzkulisse entlang der Traveminder LandstralRe erhal-
ten werden. Das Kleingewasser ist zu erhalten oder neu anzulegen, die 6stliche Klein-
gartengrenze ist einzugriinen und es sind kinstliche Quartiere flir die im Gebiet vor-
kommenden Fledermausarten anzubringen.

Da die lokalen Bestande der genannten besonders betroffenen Arten vermutlich nur
klein sind und in der ndheren Umgebung noch Ausweichmdglichkeiten vorhanden sind,
bestehen unter Berlicksichtigung der geplanten Eingriffsminimierung keine limitieren-
den Faktoren fiir den Fortbestand einer streng geschiitzten Art im Planungsraum.

Schutzgut Boden:
Bestand

Aus der historischen Entwicklung des Gebietes lasst sich vermuten, dass sandiger Bo-
den vorherrscht, da Anfang des 20. Jahrhunderts im Rahmen des Ausbaus der Schiff-
fahrtsstrafl’en die Trave ausgebaggert wurde und die hierbei angefallenen Sandmassen
auf den Flachen des Plangebietes abgelagert wurden.

Die Baukontor Dimcke GmbH hat im November 2005 eine Baugrunduntersuchung und
-beurteilung mit 13 Sondierbohrungen auf der Flache zwischen den Kleingarten und der
Traveminder Landstrafte durchgefiihrt. Weitere 7 Sondierbohrungen liegen entlang der
Bahnstrecke vor.

Oberflachig stehen die bereits oben erwahnten Auffillungen an. Die Aufflllungen wei-
sen in der Sudhalfte, entlang der Travemiinder Landstrale, eine Machtigkeit von 1,90 m
bis 3,80 m auf und sind im nérdlichen Bereich in einer Schichtdicke von 0,50 m bis 0,90
m vorhanden. Unterhalb der Auffillungen folgen Organbdden in Form von Torf bis zu
einer Tiefe von 4,80 m oder Sande, in denen wiederum Organschichten, wie Mudde und
Torf, zwischengelagert sind. Organbdden sind in Schichtstarken von bis zu 2,60 m
festgestellt worden. Entlang der Bahnlinie wurden ebenfalls Organbdden angetroffen.
Hierbei handelt es sich um die vermoorte ehemalige Rénnauniederung. Ab 4,70 m bis
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6.2.1.6

6.2.1.7

8,50 m unter Gelande steht Geschiebemergel an, der bis zu einer maximalen Sondier-
bohrung von 10 m nicht durchstofRen wurde.

Der Wasserspiegel wurde zwischen 1,10 m und 2,57 m unter Gelande angebohrt. Nach
Beendigung der Sondierungen ist aufgrund der durchbohrten wasserstauenden
Schichten ein tieferer Wasserstand zwischen 1,65 m und 4,70 m eingemessen worden.
Aufgrund der inhomogenen Zusammensetzung der Auffillungen und der starken Ver-
formbarkeit der Organschichten ist bei einer Flachgriindung der Gebaude mit Setzun-
gen im Dezimeterbereich zu rechnen. Im Bodengutachten wird daher empfohlen, fir die
geplanten Hallen eine Tiefgriindung auf Pfahlen vorzunehmen, die zu punktuellen
Eingriffen in die anstehenden Torfschichten und daher kleinflachig zu Veranderungen
bzw. dem Verlust der geologischen Schichten fiihrt.

Da davon auszugehen ist, dass die Griindung der Gebaude durch Pfahle und nicht als
Flachgriindung vorgenommen wird, sind die Eingriffe in die anstehenden Torfschichten
quantitativ zu vernachlassigen.

Eingriffe:

Die Bdden des Plangebietes sind sehr unterschiedlich zu bewerten, die Flachen &stlich
der Travemunder LandstralRe sind gré3tenteils versiegelt, daher sind dort keine Eingriffe
in das Schutzgut Boden zu erwarten, wahrend die Flachen westlich der Stralle
weitgehend unbefestigt sind.

Dauerhafte Eingriffe durch Uberbauung werden vornehmlich durch den Neubau von
Gebauden und Stellplatzflachen auf vorher unversiegelten Flachen verursacht. Die
Uberbauung hat den Verlust belebten Bodens mit seinen Lebensraum- und Puffer-
funktionen zur Folge. Temporare Verdichtungen und Aushubmalnahmen wahrend der
Bauzeit sowie die Zerstorung gewachsener Bodenschichten und die damit verbundenen
Veranderungen des Porenvolumens und Korngefliges betreffen die nicht versiegelten
Flachenanteile. Darlber hinaus sind im Planungsgebiet Torfbéden, also Uber
Jahrtausende gewachsene Bdden vorgefunden worden, die als Biotope mit besonderer
Bedeutung gelten.

Die Neubaumafinahme fiihrt zu einer Uberbauung bzw. Versiegelung bisher unversie-
gelter Flachen von rund 8.080 m2. Es wird angenommen, dass die o0.g. Flachen voll-
versiegelt werden. Bei einer Relation von 1 zu 0,5 ergibt sich eine notwendige Kom-
pensationsflache von 4.040 m2. Durch die Entsiegelung der Wendeschleife reduziert
sich die Kompensationsflache um 1.500 m? auf 2.510 m2.

Schutzgut Wasser:

Zwischen der Travemunder Landstraf3e und der Bahnlinie Lubeck-Travemunde verlauft
ein Entwasserungsgraben, der von angrenzenden Geholzflachen Uberwuchert ist. Das
trapezférmige Profil ist durch starken Bewuchs teilweise tberpragt. Der Graben stellt fir
die Vielfaltigkeit der Biotopstruktur einen bedeutenden Faktor dar. Fur die vorhandene
Fauna, insbesondere die Fledermauspopulation, stellt der Graben eine wichtige
Trinkwasserquelle dar. Im Bereich der jeweiligen Eingriffsgrenze werden Teile des
Grabens in einer Lange von 180 m verrohrt.

Bis auf einen schmalen Streifen entlang der Traveminder Landstra3e wird das Areal
Ostlich der Stralle bereits heute als Gewerbegebiet genutzt. Die gesamte Flache ist
nahezu vollstandig versiegelt. Daher sind dort keine Eingriffe in das Schutzgut Wasser
zu erwarten.

Die unbebauten Vegetationsflachen westlich der Travemlnder Landstrae hatten bis-
her eine Funktion fur die Grundwasserneubildung und als Retentionsflache. Kiinftig
kénnen die bebauten und versiegelten Flachen nicht mehr der natirlichen Versickerung
dienen, infolgedessen verringert sich die Grundwasserneubildungsrate. Angesichts der
grolRen Flachenanteile der zukulnftig zuldssigen Versiegelung wird die zu erwartende
Beeintrachtigung als hoch angesehen.

Schutzgut Luft
Die Luftschadstoffimmissionen im Bereich des Plangebietes werden insbesondere
durch den Skandinavienkai erzeugt. Die verkehrsbedingten Emissionen in Travemunde
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6.2.1.8

6.2.1.9

wurden im Rahmen der Agenda 21 ermittelt. So betragen z.B. die Gesamtemissionen
aus dem Skandinavienkai pro Jahr an CO; ~ 46,49 Y, NOx ~ 793,7 Y, und
RuR ~ 21,65 Y, Im Vergleich dazu fallen durch den StraRenverkehr CO; ~ 14,68 /5, NOx
~ 61,9 Yaund RuB ~ 0,84, an. Aufgrund der relativ hohen Vorbelastung kénnen etwaige
durch die Planung zusatzlich entstehenden Luftschadstoffemissionen vernachlassigt
werden.

Schutzgut Klima:

Schleswig-Holstein liegt im Bereich der fir Mitteleuropa charakteristischen Westwind-
drift. Der haufige Durchzug zyklonaler Tiefdruckwirbel und die Naéhe zur Nord- und
Ostsee fuihren zu einem gemaRigt feuchttemperierten und ozeanisch gepragten Klima.
Die unmittelbare Nahe zur Ostsee bringt hohe Windgeschwindigkeiten und ein gut
durchliftetes Regionalklima im Raum Libeck mit sich. Die Trave wirkt ebenfalls Tem-
peratur ausgleichend. Durch das Relief, den Bewuchs und die Bebauung pragen sich
kleinrdumig unterschiedliche Mikroklimata aus. Die Umsetzung der Planung ermdglicht
eine Bebauung auf bisher unbebauten Flachen und fihrt damit zu einer Beeintrachti-
gung des Kleinklimas in diesen Bereichen.

Schutzgut Landschaft

Das Gebiet ist vor allem von der Traveminder Landstrale aus erlebbar. Die aktuelle
Situation ist gepragt durch die Geholzstreifen entlang der Stralle, so dass der Eindruck
des Passierens eines Grlingurtels entsteht, bevor sich im Norden der historische Orts-
kern 6ffnet. Im Stden schlieRt sich die Erweiterung des Skandinavienkais an. Somit
stellt das Plangebiet ein Griinelement innerhalb des Stadtgefliges dar.

Die Geholzstreifen sdumen die Travemunder Landstrale auf der gesamten Lange des
Planungsgebietes und verdecken zum Grofteil die auf der Ostseite befindlichen Ha-
fengebdude. Entlang der Stralle stehen Uberwiegend Baume unterschiedlichen Alters,
verschiedener Arten und GroéRRen, zum Teil innerhalb geschlossener Gehdlzbestande
liegend und zum Teil als Einzelbaume.

Am sudlichen StralRenrand der Stralle "Am Baggersand" steht eine Birkenreihe aus
gleichmafig gepflanzten, gleich alten und grofRen Birken, die aufgrund ihrer einheitli-
chen Struktur und Lage im Einfahrtsbereich nach Travemiinde ortsbildpragend ist. Das
Areal 6stlich der Straf3e wird bis auf einen schmalen Streifen entlang der Travemunder
Landstralie bereits heute als Gewerbegebiet genutzt. Die gesamte Flache ist nahezu
vollstandig versiegelt. Daher sind dort keine Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild
zu erwarten.

Eingriffsminimierend wirken die Beschrankung der Gebaudehdhen auf der Westseite
der Traveminder Landstral’e, die Gliederung der Gewerbeflachen westlich der Trave-
munder LandstralRe durch "griine Fugen" sowie die Einfassung der Gewerbegebiete an
der Grenze zu den Kleingarten durch eine freiwachsende Hecke. Die geplante Allee
entlang der Travemilnder Landstral3e stellt in Zukunft ein bestimmendes Element fir
den Strallenraum dar.

Die MinimierungsmalRnahmen fihren zu einer Eingliederung der Gewerbeflachen
westlich der Traveminder LandstralRe in das Siedlungsgefiuige. Ein Ausgleichsdefizit
verursacht die Veranderung des Erscheinungsbildes im Landschafts- bzw. Siedlungs-
raum.

6.2.1.10 Schutzgut Kultur- und Sachguter

Im Geltungsbereich befinden sich keine geschitzten Denkmale oder einfache Kultur-
denkmale.

Als Sachguiter sind die bestehenden Gebaude und die gewerblich genutzten Hallen zu
erwahnen. Die bestehenden Sachgiter sollen planungsrechtlich berticksichtigt werden,
so dass keine Verluste von Sachgutern zu erwarten sind.

6.2.1.11 Wechselwirkungen

Bei der Betrachtung der Umweltauswirkungen sind die Wechselwirkungen zwischen
den Schutzgltern zu berlcksichtigen. Grundsatzlich bestehen immer Wechselwirkun-
gen zwischen den Bestandteilen des Naturhaushaltes. Wesentliche Veranderungen fur
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den Naturhaushalt ergeben sich durch die Versiegelung von Bdden und die Zerstérung
von Lebensrdumen fir Pflanzen und Tiere. Die zusatzliche Bodenversiegelung wirkt
sich auch auf das Schutzgut Wasser aus, da der offene Graben im Bereich zwischen
der Bahnlinie Libeck — Traveminde und der Traveminder Landstral3e kinftig als
Rohrleitung gefihrt werden soll. Durch das Entfernen von Gehdlzen wird die Le-
bensraumqualitat fir Tiere eingeschrankt und das Mikroklima verandert.

6.2.2 Prognose uber die Entwicklung des Umweltzustandes
6.2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchflihrung der Planung
Beeinflussungen durch Immissionen

Durch die Planungen entstehen keine Belastungen durch Immissionen Uber die bereits
bestehende Vorbelastung hinaus.

Auswirkungen auf die Flora

Dauerhafte Eingriffe durch Uberbauung werden vornehmlich durch den Neubau von
Gebauden und Stellplatzflachen auf vorher unversiegelten Flachen, meist Gehdlzfla-
chen oder Ruderalfluren, verursacht. Die Uberbauung hat den Verlust belebten Bodens
mit seinen Regelungs-, Lebensraum- und Pufferfunktionen zur Folge.

Die NeubaumafRinahme fiihrt zu einer Uberbauung bzw. Versiegelung bisher unversie-
gelter Flachen von rund 8.020 m2. Bei einer Relation von 1 zu 0,5 ergibt sich eine not-
wendige Kompensationsflache von 4.010 m2. Durch die Entsiegelung der Wende-
schleife reduziert sich die Kompensationsflache um 1.500 m? auf 2.510 m2.
Landschaftsbildbeeintrachtigungen sind nicht oder nur bedingt quantifizierbar. Als An-
halt kann gleichwohl die Flache innerhalb der Eingriffsgrenze gelten, die bislang un-
versiegelt ist. Sie betragt rund 11.960 m?. Es wird eine Flachenrelation von 1 zu 0,1 in
Ansatz gebracht. Die erforderliche Ausgleichsflache betragt 1.196 m2.

Die Inanspruchnahme der offenen Vegetationsflachen sowie der Gehdlzflachen betrifft
Bereiche, die eine hohe Biotopfunktion flir die Fauna und Flora besitzen, die verloren
geht. Auf der Westseite des Planungsgebietes befinden sich naturnahe Feldgehdlze mit
vorwiegend heimischen Gehdlzen. Die Gehdlzflachen haben insgesamt einen hohen
Anteil ausgewachsener Baume. In z.T. enger Verzahnung mit den Gehdlzflachen liegen
Hochstauden- und Ruderalfluren im Bereich zwischen der stillgelegten Uferbahn und
dem DB-Gleis.

Der Verlust von flachenhaften Geholzbestanden umfasst ca. 4.770 m?, von Stauden-
und Ruderalflachen ca. 1.350 m2. Die Zahl der zu rodenden Einzelbaume belauft sich
auf 22 Baume.

Geholzflachen zahlen zu den mittelfristig wiederherstellbaren Funktionen. Hierflr ist laut
dem Erlass ein Flachenverhaltnis von 1 zu 1,5 angesetzt. Es ergibt sich eine
Kompensationsflache von 7.155 m?2. Stauden- und Ruderalflachen zahlen zu den
kurzfristig wiederherstellbaren Funktionen und werden mit einer Flachenrelation von 1
zu 1 quantifiziert. Die Kompensationsflache fir die Ruderal- bzw. Hochstaudenfluren
betragt daher fir ca. 1.350 m?. Insgesamt sind nach der oben angelegten Bewer-
tungsmethode 105 Baume zur Eingriffskompensation zu pflanzen.

Im Bereich der Container-Lagerflache westlich der Travemiinder Landstral3e sind ca.
50 % des Areals mit Containern Uberstellt bzw. nicht bewachsen. Auf den tbrigen FI&-
chen konnten sich wertvolle Trockenrasenbestande ausbilden. Sie sind gem. § 25
LNatSchG geschitzt. Die Flache des Container-Lagerplatzes betragt ca. 2.400 m?,
eingriffsrelevant sind wie oben beschrieben nur 50% der Flache. Bei einem Verhaltnis
von 1 zu 1 ergibt sich eine Kompensationsflache von ca. 1.200 m2.

Der vorhandene Graben stellt fir die Vielfaltigkeit der Biotopstruktur einen bedeutenden
Faktor dar. Fur die vorhandene Fauna, insbesondere die Fledermauspopulation, stellt
der Graben eine wichtige Trinkwasserquelle dar. Im Bereich der Eingriffsgrenze wird
der Graben in Zukunft verrohrt. Die Grabenlange betragt bei rund 180 m. Ein Ausgleich
ist im Verhaltnis 1 zu 1 vorzunehmen.
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6.2.2.2

Auswirkungen auf die Fauna

Der Lebensraumverlust durch die Anlage des Gewerbegebietes umfasst die gesamte
eingriffsrelevante Flache von ca. 2,8 ha. Zwar wird nicht die gesamte Flache bebaut
bzw. versiegelt, aber es ist davon auszugehen, dass bis auf die "Fledermauslinden" der
Vegetationsbestand und somit der Lebensraum fiur die Tierwelt beseitigt wird.

Auswirkungen auf das Landschaftsbild

Das Ortsbild wird durch die Neubebauung westlich der Traveminder Landstrale be-
eintrachtigt. Durch die Neupflanzung von stral3enbegleitenden Baumen wird das Land-
schaftsbild wieder aufgewertet.

Zusammenfassung der Auswirkungen

Der Ausgleichsbedarf wird vor allem durch die Gehdlzrodungen und die Versiegelung
von Boden verursacht. Hinzu kommen die zu kompensierenden Eingriffe in die weiteren
Flachen mit besonderer Bedeutung fiir den Naturschutz.

Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchflihrung der Planung
Immissionen

Bei Nichtdurchfiihrung der Planung wiirde keine Abstufung der zulassigen Schallim-
missionen von der Hafennutzung Uber eingeschrankte Gewerbegebiete bis zur Wohn-
nutzung festgesetzt werden.

Fauna

Die Geholzbestande, der Trockenrasen und die Ruderal- und Staudenfluren westlich
der Travemunder Landstral3e als durch Sukzession gepragte Lebensraume wirden im
Verlauf der Zeit an Wert zunehmen.

Fauna

Es gabe keine Eingriffe in den Tierlebensraum insbesondere westlich der Travemunder
Landstral3e.

6.2.3 Geplante Malinahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich nachteiliger
Auswirkungen

6.2.3.1

Eingriffsminimierung

Bei dem Umfang des geplanten Vorhabens sind MaRnahmen zur Eingriffsminimierung

nur begrenzt sinnvoll. Wichtig z.B. fir den Fortbestand der lokalen Fledermausgemein-

schaft ist, dass die bedeutsamsten Landschaftsstrukturen im Gebiet erhalten bleiben.

Im Einzelnen werden folgende Minimierungsmaf3nahmen in den Bebauungsplan

Ubernommen:

¢ Im geplanten Gewerbegebiet westlich der Travemunder Allee werden Stellplatzbe-
reiche als griine Fugen zwischen den Baufeldern angeordnet. Zur Bepflanzung der
.grinen Fugen“ werden heimische, dem Standort entsprechende mittelkronige
Laubbaume verwendet.

o Entlang der westlichen Grenze der Gewerbeflachen ist eine freiwachsende Hecke
vorgesehen, die eine Eingrinung und Abschirmung der Kleingarten gegentber den
Gewerbeflachen darstellt. In die Hecke wird eine einreihige Baumreihe zur Aufwer-
tung des Landschaftsbildes gesetzt.

e Die beiden ,Fledermauslinden” im sidlichen Bereich der geplanten gewerblichen
Flachen westlich der Travemiinder Landstral’e werden als wichtigstes Strukturele-
ment fir die Fledermause erhalten, um das Fortbestehen der Fledermauspopulation
zu gewabhrleisten.

¢ Anlage einer Allee entlang der Trassenfiihrung der Traveminder Landstralle mit
Integration des vorhandenen StralRenbaumbestandes.

¢ Die Kleingartenanlage mit ihrem lockeren Gehdlzbestand bleibt als griines Band ent-
lang der Westgrenze des Bebauungsplangebietes bestehen.

¢ Die Wendeschleife vor dem Skandinavienkai ist als Dreiecksform ausgebildet und
wird auf der Ost- und Westseite jeweils von einer Baumreihe eingefasst.
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¢ Inder Mitte der Wendeschleife wird eine Rasenflache angelegt, als Wildblumenwiese
mit einzelnen Baumgruppen.

¢ Um die Bodenversiegelung so gering wie moglich zu halten, sind untergeordnete,
nicht durch den motorisierten Verkehr belastete Flachen in wasserdurchldssiger
Bauweise herzustellen.

6.2.3.2 Ausgleichsmalinahmen
Insgesamt ergibt sich ein rechnerischer flachenhafter Ausgleichsbedarf in einer Gro-
Renordnung von rund 1,3 ha. AuRerdem sind 180 m Gewasserverlust auszugleichen.
Es sind 3 Ausgleichsflachen vorgesehen, die innerhalb des Stadtgebietes der Hanse-
stadt Libeck liegen. Bei den Ausgleichsflachen M-2 und M-4 handelt es sich um einen
flachenhaften Ausgleich, bei der Flache M-3 wird ein linearer Ausgleich durch die
Entrohrung eines Gewassers vorgenommen.

Ausgleichsflache M-2

Die Ausgleichsflache M-2 befindet sich norddstlich des Plangebietes. Es handelt sich
um einen Bereich am Bahnhof "Travemunde-Hafen". Den Grof3teil der Flache bildet eine
Ruderalvegetation mit dem Hauptbestandteil Birken sowie im dstlichen Abschnitt ein
kleiner Bereich mit einer z.T. als Parkplatz genutzten vegetationsarmen Schotterflache.
Es stellt sich naturrdumlich eine ahnliche Situation wie auf den geplanten gewerblichen
Bauflachen dar, daher ist die Flache am Hafenbahnhof besonders als Ausgleichsflache
fur die geplanten Eingriffe geeignet.

Die Ruderalflache soll, erganzt um das Schotterareal weiterhin der natlrlichen unge-
lenkten Sukzession Uberlassen werden. Es wird eine Initialpflanzung mit Birken, Sal-
Weide, Sanddorn und Dinen-Rose erfolgen. Die Flache soll sich zukinftig zu einem
Feldgehdlz entwickeln.

Ausgleichsflache M-3

Die Ausgleichsflache M-3 befindet sich in der Gemarkung Niendorf-Moorgarten im Su-
den Lubecks. Die Huhnerbek, ein Gewasser Il. Ordnung, verlauft dort nordwestlich der
Ortslage Moorgarten und miindet bei Nienhlsen in die Grienau. Im Bereich zwischen
dem Brandenweg bis ca. 100 m westlich der Nienhisener Stralde ist die Hlihnerbek
verrohrt. Die anschlielenden Bachabschnitte verlaufen naturbelassen. Es soll eine
Offenlegung und Renaturierung des momentan verrohrten Abschnitts der Hihnerbek
erfolgen, um einen durchgangigen, 6kologisch wertvollen Bachlauf herzustellen. Die
Entrohrung der Hihnerbek dient als Ausgleich fiir die Verrohrung des Grabens westlich
der Traveminder Landstral3e.

Die Hihnerbek ist bei Nienhlsen im Abschnitt zwischen dem Brandenweg bis ungefahr
100 m westlich der Nienhusener Straf3e verrohrt. Im September 2004 ist ein Konzept
zur Renaturierung dieses Abschnitts erstellt worden, um eine Verbesserung der 6kolo-
gische Durchgangigkeit zu erzielen. Die Offenlegung der Hihnerbek erfolgt zunachst in
einem Teilstlick, flr das das Einverstandnis der Eigentiimer bereits vorliegt.

Das Gewasser wird ab dem Durchlass beim Brandenweg in FlieRrichtung auf einem ca.
150 m langen Teilstlick entrohrt und offengelegt. Es soll ein maandrierender Bachlauf
mit einem naturraumtypischen Gewasserprofil und standortgemaflRem Sohlsubstrat
angelegt werden. Im Uferbereich erfolgt eine Initialpflanzung mit standortgemafer Ve-
getation, beispielsweise mit Erle, Faulbaum, Schneeball und Weidenarten. Mit den
RuckbaumalRnahmen an der Hihnerbek werden die Beeintrachtigungen des Natur-
haushaltes, die durch die Verrohrung des Grabens im Bebauungsplangebiet entstehen,
ausgeglichen. Fur die Offenlegung dieses Teilstiickes der Hihnerbek liegen bereits der
Wasserrechtsantrag sowie umfangreiche Planungen zur ingenieurtechnischen
Ausformung des Gewassers vor. Die Ausflihrung erfolgt durch den Bereich Wasser und
Hafen der Hansestadt Lubeck.

Ausgleichsflache M-4

Die geplante Ausgleichsflache M-4 liegt in der Siedlung Dornbreite im Westen des
Stadtgebietes. Das Flurstiick wird ackerbaulich genutzt und ist an den Langseiten von
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Kleingarten bzw. einer Ackerflache begrenzt. An der siidostlichen Schmalseite verlauft
die Autobahn A1. In Richtung Nordosten schlie3t sich die Niederung des Flutgrabens
an. Dort befinden sich zahlreiche Ausgleichsflachen anderer Bauvorhaben mit dem Ziel,
eine offene Wiesen- und Weidenlandschaft mit eingestreuten Sukzessionsflachen
sowie vorwiegend linearen Gehdlzstrukturen zu entwickeln.

Die gute Eignung der Flache fir Ausgleichsmalinahmen und das hohe Aufwertungs-
potenzial leitet sich zum einen aus der derzeitigen Nutzung (Ackerbau) und aus der
Lage innerhalb der Biotopverbundachse Flutgraben ab.

In ihrer Lage und Qualitat sind die Eingriffsflachen in Travemunde und die Flachen am
Steinrader Damm etwa vergleichbar. Beide liegen relativ isoliert und sind teilweise durch
angrenzende Verkehrsflachen vorbelastet. Das Areal am Steinrader Damm weist jedoch
durch die Verbindung zu anderen Ausgleichsflachen wesentlich héhere Qualitaten fir
den Arten- und Biotopschutz auf.

6.2.3.3 Ubersicht tber die in Betracht kommenden anderweitigen Lésungsmaéglichkeiten

Die wesentlichen Ziele des Bebauungsplanes lassen sich mit anderen Lésungsmadglich-
keiten nicht erreichen, da die Planung eine Reaktion auf die bereits planfestgestellte
Erweiterung des Skandinavienkais ist. Lediglich die geplanten Gewerbegebiete westlich
der Travemunder Landstral3e wurden nochmals tGberpruft. Urspriinglich sah der Entwurf
vor, nahezu die gesamte Flache zwischen den Kleingarten und der Travemunder
Landstralie zu bebauen. Aufgrund der, bei der Bestandsaufnahme im November 2004
dargelegten Hochwertigkeit der Flache aus naturschutzfachlicher Sicht wurde auf das
sudlichste Baufeld zugunsten des Erhaltes des Vegetationsbestandes verzichtet. Nach
weitergehenden  Untersuchungen insbesondere bezlglich der erforderlichen
Ausgleichsmalinahmen wurde das geplante Gewerbegebiet zugunsten des Erhalts des
Biotopbestandes nochmals verkleinert.

6.3 Zusatzliche Angaben

6.3.1 Verwendete technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der
Unterlagen
Als Grundlage zur Berechnung der schalltechnischen Vorbelastung wurde die TA-Larm
angewandt, ansonsten liegt der schalltechnischen Untersuchung die DIN 18005 zu
Grunde. Die Bilanzierung von Eingriff und Ausgleich in Natur und Landschaft wurde an-
hand des gemeinsamen Runderlasses des Innenministeriums und des Ministeriums flr
Umwelt, Natur und Forsten des Landes Schleswig-Holstein vom 3. Juli 1998 erstellt. Die
Bestimmung der Bodenbelastung wurde nach der Bundes-Bodenschutzverordnung er-
stellt. Schwierigkeiten haben sich dadurch ergeben, dass ein Grundstiickseigentiimer dem
Gutachter den Zugang zu seinem Grundstuiick verweigert hat.

6.3.2 Malnahmen zur Uberwachung
Gegenstand der Uberwachung sind die erheblichen und unvorhergesehenen Umwelt-
auswirkungen, die aufgrund der Durchflihrung der Bauleitplane eintreten. Das Monitoring
dient dazu, Abweichungen von der im Umweltbericht festgehaltenen Prognose der Um-
weltauswirkungen rechtzeitig zu erkennen. Es versetzt die Kommune in die Lage, Mal3-
nahmen zur Abhilfe nachteiliger Entwicklungen zu ergreifen. Der Umweltbericht kommt auf
Grundlage der biologischen Gutachten zu der Schlussfolgerung, dass erhebliche Be-
eintrachtigungen der Lebensraume flr seltene und geschitzte Tierarten auszuschliellen
bzw. im Gebiet ausgleichbar sind, wenn die beschriebenen MalRnahmen umgesetzt wer-
den. Die Entwicklung ist durch eine biologische Begleitung des Vorhabens zu Uberprifen.
Anhand der potentiell bedeutsamen Artenvorkommen bei den Fledermausen sollten auf
die Potentialanalyse aufbauende Katierungen erfolgen. Die Uberwachung der Fleder-
mauspopulation bezieht sich generell auf die Durchfihrung der Planung, setzt also mit den
Baumalnahmen ein und sollte sich Uber einen Zeitraum von mehreren Jahren erstrecken.
Fur die Bepflanzungen besteht eine zweijahrige Gewahrleistungspflicht. Anschliellend
gehen die im Bereich der 6ffentlichen Flachen angelegten Bepflanzungen in das Eigentum
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der Hansestadt Libeck Uber und werden von den zustéandigen Bereichen Uberwacht. Die
vorhandenen Kleingarten sind insgesamt verpachtet und sind in einem gepflegten Zustand.
Die Garten befinden sich im Eigentum der Hansestadt Libeck, der flr Kleingarten
zustandige Bereich wird den Zustand der Anlage zukunftig Gberprifen.

6.3.3 Allgemeinverstandliche Zusammenfassung

6.4

Die Aufstellung des Bebauungsplanes im Bereich Fischereihafen/ Baggersand erfolgt, um
eine geordnete stadtebauliche Entwicklung am sidlichen Ortsrand Travemiindes sicher zu
stellen. Der Bebauungsplan ist durch die Verlegung der Kreisstralle 20 (Traveminder
Landstralte) aus dem Hafengebiet erforderlich geworden. Den Schwerpunkt der Planung
bildet die Schaffung bzw. Absicherung des Planungsrechtes insbesondere fir die
Erhaltung bzw. Errichtung von hafennahen Gewerbeflachen. Die Untersuchung eines
alternativen Standortes ist nicht erfolgt, da es sich hauptsachlich um eine Planung im Be-
stand handelt. Die Flachen zwischen der Travemunder Landstra3e und den Kleingarten
sollen teilweise flr Bootslagerhallen u. &. genutzt, d.h. die potentiellen Gewerbegebiete
sollen nahezu vollstandig versiegelt werden. Das betrifft Ruderal- und Gehdlzflachen sowie
teilweise auch einen temporar wasserfiihrenden Graben.

Fir die einzelnen Schutzguter wurden folgende Untersuchungsschwerpunkte zu Grunde
gelegt. Fur das Schutzgut Mensch die Larmimmissionen durch den angrenzenden Skan-
dinavienkai und die Erfassung von Altlasten, fir das Schutzgut Pflanzen, Tiere sowie
Landschaft die Beeintrachtigung von nach § 25 Landesnaturschutzgesetz geschitzten
Flachen und die Ermittlung und Bewertung von Pflanzen und Tieren, fir das Schutzgut
Boden der Grad der Versiegelung, fiir das Schutzgut Wasser die Uberplanung eines vor-
handenen Grabens, fir das Schutzgut Klima die Veranderungen der kleinklimatischen
Verhaltnisse und fur das Schutzgut Kultur- und Sachguter die Berticksichtigung von vor-
handenen wirtschaftlichen Nutzungen.

Eine Beeintrachtigung der angrenzenden Wohnnutzung durch Schallimmissionen wird
durch die Festsetzung von flachenbezogenen immissionswirksamen Schalleistungspegeln
verhindert. Moégliche Altlasten wurden kartiert, untersucht und soweit eine Gefahrdung
vorliegen konnte entsprechend in den Bebauungsplan eingetragen. Im Rahmen der
faunistischen Potentialanalyse wurden auf der Grundlage der aktualisierten Biotoptypen-
kartierung die Vorkommen der folgenden 5 Tiergruppen beurteilt: Fledermause, Brutvogel,
Reptilien, Heuschrecken und Tagfalter. Die Tierlebensraume umfassen die fir die lokale
Fauna bedeutendsten Teile des Plangebietes. In den Funktionsrdumen Kleingartenanlage
»oiechenbucht® und der Sukzessionsflachen zwischen den Kleingarten und der
Travemuinder Landstral3e finden sich hinsichtlich der Lebensraumfunktion fur die Tierwelt
sowohl hoch- als mittelwertig eingestufte Bereiche. Die Sukzessionflache ist Lebensraum
lokal gefahrdeter bis stark gefahrdeter Tierarten aus allen 5 Gruppen, dazu zahlen insbe-
sondere nach § 10 Abs. 2 Nr. 11 BNatSchG streng geschitzte Fledermausarten. Konkrete
Hinweise auf ein Zwergfledermausquartier haben sich flr die beiden grof3en Linden im
Zufahrtsbereich zu den Kleingarten ergeben. Fir die Fledermause sind diese Altbdume
das vermutlich wertvollste Strukturelement des gesamten Planungsraumes. Daher wurden
die Linden bei der Planung bertcksichtigt und werden erhalten. Trotz der Insellage und
den erheblichen Storeinflissen ist die Sukzessionsflache auf der Basis einer flnfstufigen
Bewertungsskala in seiner Bedeutung als Tierlebensraum in die zweithéchste Stufe IV
(Wertstufe: hoch) einzuordnen. Die Kleingartenanlage hingegen ist Gberregional nicht von
Bedeutung. Zwischen der Sukzessionsflache und der Kleingartenanlage bestehen aus
faunistischer Sicht verschiedene Wechselbeziehungen.

Zusammenfassende Erklarung

Nach Abschluss der einzelnen Verfahrensschritte (Beteiligung der Behorden, der Offent-
lichkeit, Beschlussfassung) wird dargelegt, inwieweit die Ergebnisse der Umweltprifung
Eingang in die Planung gefunden haben.
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7 Kosten
Bei der Verwirklichung des Bebauungsplanes entstehen folgende Giberschlaglich ermittelte
Kosten:
Umbau der Traveminder Landstral3e 1.430.000 Euro
Bau der Wendeanlage 570.000 Euro
Schmutz-/Regenwasserentsorqung 200.000 Euro
Gesamtkosten 2.200.000 Euro

Die Kosten sind im Investitionsprogramm des Bereiches Verkehr aufgenommen worden.
Mit einem Beginn der Ausbaumafnahmen ist hiernach nicht vor dem Jahr 2012 zu rech-
nen.

Fassung zum erneuten Satzungsbeschluss am 27.11.2025 31



‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T T ‘ T
24600 24700 24800 24900 25000 25100

Plananhang zur
1 Bebauungsplanbegrindung

- .
g a7 7\ =
3 - LAIRM
Fo o CONSULT GmbH
o o
7% gf Beratendes Ingenieurbiiro
[ 1 fur Akustik, Luftreinhaltung
L 1 B und Immissionsschutz
8 w%““‘“/ 8 | Schalltechnische Untersuchung zum
i . % | Bebauungsplan Nr. 32.07.00 "Fischerei-
i w4 1 hafen/Baggersand-Teilbereich West"
| y | der Hansestadt Lubeck
o
o
B ] Proj.-Nr. 05007
I 1ALl
8 | Umgebungskarte mit Immissions-
—
[ee]

1 orten und maf3geblichen Ge-
rauschquellen

-| MaRstab: 1:5.000

langel

[/ S 7

tungsbereich

Ubersicht der dargestellten Objekte

- +  Punktquelle
Linienquelle

| [ 1 Flachenquelle
] [ 1 Haus

7 O  zylinder

| B Briicke

] ®4  Immissionspunkt

7 Farbskala fir die Darstellung der unter-
| schiedlichen Nutzungseinstufungen

(ohne Nutzung)

i B K<urgebiet

] B rcines Wohngebiet
1 I allg. Wohngebiet

:5\ i - Mischgebiet
>>>>>>>>> £ ] B Gewerbegebiet
, - Sondergebiet
8 Erholungsgebiet
1 erstellt durch: LAIRM CONSULT GmbH

— Hauptstral3e 45
— 22941 Hammoor
1 Tel. 04532 /2809 0
1 Fax 04532 /28 09 15
1 info@lairm.de
— www.lairm.de

Ostseestrable

| Programmsystem: Cadna/A fur Windows
i Datakustik GmbH, Miinchen
1 Version 3.4.109, August 2004

= o b Hfimmoor, 28.09.05 ! )
24?00 24(?00 24?00 24§00 24?00 25900 25}00 25%00 25?00 25“100 255‘00 25?00 25?00 25?00 25?00 C:\Daten\Projekte\05007 Fischereihafen\Cadna\Plandarstellungen\Anlage A 1.1




	Vorlage
	Beschlussvorschlag:
	Verfahren:
	Begründung:

	Anlage 1: Anlage 1 Austausch_32-07-00_B-Plan-Original
	Anlage 2: Anlage 2 32-07-00_Teil-A_Plan
	Anlage 3: Anlage 3 32-07-00_Teil-B_Text
	Anlage 4: Anlage 4 32-07-00_Begruendung



